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1. Veranlassung 

Der Geschäftsbereich Lüneburg der Niedersächsischen Landesbehörde für 

Straßenbau und Verkehr (NLStBV) wurde als Vertreter des Landes Niedersachsen von 

der Bundesrepublik Deutschland mit der Planung der Ortsumfahrung (OU) Elstorf als 

2. und 3. Bauabschnitt der B3n im Zuge der B3 südwestlich von Neu Wulmstorf bis 

südlich von Elstorf beauftragt. Die B3n besteht als Gesamtprojekt aus drei 

Bauabschnitten: 

Für den 1. Bauabschnitt (BA), der das Teilstück zwischen der A26 (in ihrem 

zukünftigen Verlauf zwischen Buxtehude und Hamburg) und der B73 als OU Neu 

Wulmstorf umfasst, erging am 26.10.2006 der Planfeststellungsbeschluss. Die 

Verkehrsfreigabe erfolgte am 11.07.2011. 

Der 2. Bauabschnitt der B3n als nördlicher Planungsabschnitt der OU Elstorf wurde 

in der Vergangenheit als OU Ketzendorf vom Geschäftsbereich Stade als sogenannte 

Globalmaßnahme beplant. 

Im aktuellen Bundesverkehrswegeplan 2030, dem Bedarfsplan für die 

Bundesfernstraßen, wurde der 3. Bauabschnitt der B3n vom bisherigen „Weiteren 

Bedarf“ in den „Vordringlichen Bedarf“ eingestuft. Um rechtssicher planen zu können, 

wurden die beiden o.g. Bauabschnitte 2 und 3 zusammengefasst, wobei der 2. 

Bauabschnitt aber weiterhin nur als Globalmaßnahme des Bundes eingestuft ist. Die 

Bezeichnung der Gesamtmaßnahme (2. und 3. Bauabschnitt) lautet nun „B3 OU 

Elstorf mit Zubringer A26“. 

Innerhalb der Neubaumaßnahme liegen drei Knotenpunkte mit dem nachgeordneten 

Straßennetz: 

 

  Knoten 1: B3n – B73 

  Knoten 2: B3n – B3alt (nördlich Elstorf) 

  Knoten 3: B3n – B3alt (südlich Elstorf) 

 

Südlich der Neubaustrecke liegt die lichtsignalgeregelte Kreuzung der vorhandenen B3 

mit den Kreisstraßen K31 und K52 (Rosengartenkreuzung). Dieser Knotenpunkt ist 

durch eine Erhöhung der Verkehrsbelastung als unmittelbare Folge der Neubaustrecke 

betroffen.  

Als Maßgabe der landesplanerischen Feststellung wurde festgelegt, dass es für die 

Raumverträglichkeit der Neubaumaßnahme erforderlich ist, auch die Leistungs-

fähigkeit der Rosengartenkreuzung sicherzustellen. 
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Der Um- oder Ausbau des Knotenpunktes ist daher als Folgemaßnahme mit in die 

Gesamtmaßnahme zu integrieren. Nachfolgend wird dieser Knotenpunkt bezeichnet 

als:  

  Knoten 4 B3 – K31 – K52 (Rosengartenkreuzung) 

 

Die vorliegende Unterlage dient dazu, zunächst zu überprüfen, ob die durch die 

Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL) vorgegebenen Knotenpunktformen 

in der vorliegenden Maßnahme grundsätzlich umsetzbar sind, oder ob es 

ausschließende Zwangspunkte oder Kriterien gibt, die eine abweichende 

Knotenpunktform erfordern. 

Auf dieser Grundlage werden verschiedene Um- und Ausbauvarianten für den 

Knotenpunkt entwickelt und verglichen, um eine Vorzugsvariante zu ermitteln, mit der 

die verkehrliche Leistungsfähigkeit gemäß der Maßgabe 9 der landesplanerischen 

Feststellung erreicht werden kann. 

Dabei wird das Ziel einer nachhaltigen und zukünftsfähigen Planung verfolgt. 

 

Die Untersuchung der Knotenpunkte 1 bis 3 im Zuge der ursprünglichen 

Neubaustrecke der B 3 OU Elstorf erfolgt in einer gesonderten Unterlage. 

 

2. Planungsgrundlagen 

Die Neubaustrecke der OU Elstorf ist Teil der überregionalen Verbindung der B3 zwi-

schen der A26 und der A1 sowie darüber hinaus nach Süden. Aufgrund der Straßen-

kategorie LS II ergibt sich die Entwurfsklasse für Landstraßen EKL 2 gemäß den RAL 

(Tabelle 7 – Entwurfsklassen für Landstraßen in Abhängigkeit von der Straßenkatego-

rie).  

Gemäß Tabelle 8 der RAL ist für die Straßenkategorie LS II ab einer Verkehrsbelas-

tung > 15.000 Kfz/24h die Wahl einer höheren Entwurfsklasse zu prüfen.  

Die prognostizierten Verkehrsbelastungen des durchschnittlichen täglichen Verkehrs 

an Werktagen (DTVw) von 20.700 Kfz/24h nördlich und 15.500 Kfz/24h südlich des 

Knotenpunktes liegen über diesem „Anhaltswert“. Die Überprüfung des Regelquer-

schnitts RQ 11,5+ nach dem Verfahren im Handbuch für die Bemessung von Straßen-

verkehrsanlagen (HBS) ergab aber eine befriedigende Leistungsfähigkeit des Stre-

ckenabschnitts, so dass eine höhere Entwurfsklasse nicht erforderlich ist. 

 

Südlich der Ortsumgehung ist im Zuge der Bestandsstrecke der B3 die Streckencha-

rakteristik nach EKL 2 nur teilweise vorhanden. Hier folgt nach 450 m die plangleiche 
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Kreuzung mit den Kreisstraßen K31 und K52, an die sich ein weiterer 2 km langer au-

ßerörtlicher Streckenabschnitt anschließt. Dieser geht über in die langgezogene Orts-

durchfahrt (OD) Rade / Mienenbüttel, bevor im Anschluss die Anbindung an die A1 

über die AS Rade erfolgt.  

 

Für die Bestandsstrecke ist nach dem Merkblatt für die Übertragung des Prinzips der 

Entwurfsklassen der RAL auf bestehende Straßen (M EKLBest) ebenfalls die Annähe-

rung an die EKL 2 anzustreben. Im Rahmen der vorliegenden Gesamtplanung gilt dies 

als Folgemaßnahme nur für den Knotenpunkt 4. Der südlich anschließende Strecken-

abschnitt ist nicht Teil dieser Maßnahme. 

 

Aus der Entwurfsklasse EKL 2 ergeben sich folgende Entwurfs- und Betriebsmerk-

male: 

 

Tabelle 1: Entwurfs- und Betriebsmerkmale 

Entwurfs- und Betriebsmerkmale EKL 2 

Planungsgeschwindigkeit 100 km/h 

Betriebsform allgemeiner Verkehr 

Querschnitt RQ 11,5+ 

gesicherte Überholabschnitte je Richtungen ≥ 20 % 

Führung des Radverkehrs straßenunabhängig oder fahrbahn-
begleitend 

Knotenpunktart auf Basis der EKL  

über- / untergeordnete Straße  

 

EKL 2 – EKL 2 Kreuzung teilplangleich mit LSA an beiden 

Teilknoten 

EKL 2 – EKL 3 Kreuzung 

(hier zutreffend) 

teilplangleich mit LSA am Teilknoten 

EKL 2 / Rampe und 

LSA- oder VZ-geregelter oder  

KVP-Teilknoten Rampe / EKL 3 

EKL 2 – EKL 2/3 Einmündung Eimündung mit LSA 

 

Die Knotenpunktvarianten wurden in einer Konzeptplanung geometrisch umgesetzt. 

Die maßgeblichen Planungsgrundlagen stellen dabei folgende Richtlinien und Unter-

suchungen dar: 

• RAL, Richtlinie für die Anlage von Landstraßen (Ausgabe 2012) 

• Merkblatt für die Anlage von Kreisverkehren (Ausgabe 2006) 
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• Leistungsfähigkeitsbetrachtung SSP (Dezember 2021) 

 

Folgende Entwurfsparameter werden durch die RAL für die Planung des Kleinen Kreis-

verkehrs und einer Kreuzung oder Einmündung mit Lichtsignalanlage vorgegeben und 

in der Planung aller Knotenpunkte eingehalten: 

 

Tabelle 2: Kreisverkehr Entwurfsparameter 

Entwurfsparameter erforderliches Maß 

   

Kreisfahrbahn Außendurchmesser 40 m bis 50 m 

 Breite 7,00 m  

inkl. Randstreifen 

   

Kreiseinfahrten Fahrbahnbreite 4,50 m bis 5,00 m 

 Randstreifenbreite 

außen 

0,50 m 

 Randstreifenbreite 

am Fahrbahnteiler 

0,25 m 

   

Kreisausfahrten Fahrbahnbreite 4,75 m bis 5,50 m 

 Randstreifenbreite 

außen 

0,50 m 

 Randstreifenbreite 

am Fahrbahnteiler 

0,25 m 
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Tabelle 3: Knotenpunkt mit LSA Fahrstreifenbreiten B3 und B3n 

Entwurfs- 

parameter 

Fahrstreifen erf. Maß 

   

Fahrstreifenbreiten 

B3 und B3n 

Linksabbieger  

inkl. Randstreifen 

3,25 m + 0,25 m  

innen am Tropfen 

Geradeaus 3,50 m 

Rechtsabbieger  

inkl. Randstreifen 

3,25 m  

+ 0,50 m außen 

 

Tabelle 4: Knotenpunkt mit LSA Fahrstreifenbreiten untergeordneter Straßenzug 

Entwurfs- 

parameter 

Fahrstreifen erforderliches Maß 

   

Fahrstreifenbreiten 

untergeordneter  

Straßenzug 

Linksabbieger  

inkl. Randstreifen 

3,25 m + 0,25 m  

innen am Tropfen 

Geradeaus entsprechend dem 

RQ; hier B = 3,50 m 

Rechtsabbieger  

inkl. Randstreifen 

3,25 m  

+ 0,50 m außen 

 

Die individuellen Anforderungen an die Verziehungs-, Verzögerungs- und Aufstelllän-

gen an den jeweiligen Knotenpunkten mit LSA werden in der Beschreibung der einzel-

nen Varianten gelistet. 
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3. Methodik des Variantenvergleichs 

Der Knotenpunkt 4 ist Teil des Bestandsnetzes und als Folgemaßnahme verkehrsge-

recht und leistungsfähig entsprechend der Maßgabe 9 der landesplanerischen Fest-

stellung des ROV vom 08.10.2020 um- bzw. auszubauen. Nördlich des Knotenpunktes 

liegt zukünftig die nach EKL 2 zu planende Ortsumgehung Elstorf. 

 

Für Straßen einer Entwurfsklasse sind für den Regelfall nur bestimmte Knotenpunktar-

ten vorgesehen, diese sind in Tabelle 21 und 22 der RAL aufgeführt. 

Von diesen Regeleinsatzbereichen der Knotenpunktarten soll nur in zu begründenden 

Ausnahmefällen abgewichen werden.  

Damit wird das Ziel verfolgt, Landstraßen einer bestimmten Netzfunktion in sich mög-

lichst gleichartig auszubilden („standardisiert“) und sie von Straßen einer anderen Netz-

funktion möglichst deutlich unterscheidbar und damit „wieder erkennbar“ zu gestalten.  

Auf diese Art wird dem Kraftfahrer eine Befahrung mit einer für die jeweilige Netzfunk-

tion angestrebte Geschwindigkeit nahegelegt.  

Auch im Bestandsnetz ist gemäß dem M EKLBest für Straßen der EKL 2 die Verein-

heitlichung von Knotenpunktarten das Ziel. Plangleiche Kreuzungen sollen zu teilplan-

gleichen Knotenpunkten ausgebaut werden, wenn dies realisierbar und wirtschaftlich 

vertretbar ist. 

 

Aus diesen planerischen Vorgaben folgt für den Knotenpunkt 4, dass hier sowohl der 

teilplangleiche Umbau entsprechend der Regellösung wie auch plangleiche Ausbau-

varianten untersucht werden müssen. 

Diese verschiedenen Lösungen werden dann nach technischen, umweltfachlichen und 

wirtschaftlichen Kriterien gem. Ziffer 4 verglichen, um eine Vorzugsvariante zu ermit-

teln. 
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4. Bewertungsgrundlagen 

Der Vergleich der Varianten erfolgt auf Basis der in den Richtlinien für die Anlage von 

Landstraßen (RAL 2012) vorgegebenen Ziele. Zusätzlich werden projektspezifische 

Kriterien in den Vergleich aufgenommen.  

Im Einzelnen werden auf der obersten Vergleichsebene folgende Ziele im Zuge des 

Variantenvergleichs bewertet, deren einzelne Kriterien im Anschluss erläutert werden: 

• Entwurfs- und verkehrssicherheitstechnische Beurteilung 

- Entwurfsklasse und Gestaltungsmerkmale 

- Konfliktarme Knotenpunkte 

• Verkehrliche Wirkung – Leistungsfähigkeit 

- Angemessene Qualität des Verkehrsablaufs 

- Angemessene Qualität des Verkehrs im langsamen Verkehr 

- Erschließung landwirtschaftlicher Wege und Flurstücke 

• Umweltverträglichkeit 

- Geschützte Flächen und Objekte 

- Fläche und Boden 

- Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

- Klima und Luft 

- Landschaft 

- Gesamtbewertung 

• Umweltverträglichkeit - Schutzgut Mensch (hier: Lärmwirkung) 

• Kosten 

• Baugrund und Entwässerung 

• Bauablauf 

Der Vergleich betrachtet die unterschiedlichen Auswirkungen und Einflüsse der Vari-

anten auf die definierten Ziele. Die in den Lageplänen dargestellten Knotenpunktvari-

anten, wurden auf Basis der Leistungsfähigkeitsuntersuchung des Büros SSP im Plan-

fall ohne für den Verkehr freigegebene Anschlussstelle Buxtehude an der A26 geplant. 

Dieser Planfall wurde aufgrund der ungünstigeren Verkehrsbelastungen als maßgebli-

cher Planfall angesetzt. 

Die Bewertung der Knotenpunktlösungen erfolgt individuell relativ zueinander auf 

Grundlage der fachlichen / gutachterlichen Einschätzung. Sofern bei keiner der Vari-

anten eine deutlich negative Bewertung aufgrund der ermittelten Unterschiede zu 

rechtfertigen ist, wird die bessere Variante als „günstig“ mit „+“ bewertet und die 

schlechtere als „neutral“ mit „0“. Eine „ungünstige“ Bewertung mit „-“ wird nur bei im 

Vergleich deutlichen Defiziten vergeben. 
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4.1. Entwurfs- und verkehrssicherheitstechnische Beurteilung 

4.1.1. Entwurfsklasse und Gestaltungsmerkmale 

Gemäß RAL werden die Knotenpunkte an Landstraßen entsprechend der verkehrli-

chen Bedeutung der zu verknüpfenden Straßen ausgebildet. Die zu verknüpfenden 

Straßenzüge sind auf Grundlage der Richtlinien für die integrierte Netzgestaltung (RIN) 

entsprechend ihrer Verbindungsfunktion einzustufen und einer Entwurfsklasse zuzu-

ordnen. 

Das maßgebliche Regelwerk stellen die Richtlinien für die Anlage von Landstraßen 

(RAL 2012) dar. Unter Ziffer 6.3 sind dort die Regellösungen für vierarmige (Tabelle 21) 

und dreiarmige (Tabelle 22) Knotenpunkte aufgeführt.  

Für die Verknüpfung zweier sich kreuzender Straßen der EKL 2 gibt die RAL einen 

teilplangleichen Knotenpunkt als Regellösung vor. Die Teilknotenpunkte sind lichtsig-

nalgeregelt auszubilden. 

Kreuzt eine Straße der EKL 2 eine untergeordnete Straße der EKL 3 wird der Knoten-

punkt ebenfalls teilplangleich ausgebildet. Der Teilknotenpunkt an der EKL 2 ist auch 

hier lichtsignalgeregelt. Am Teilknotenpunkt des untergeordneten Straßenzuges ist die 

plangleiche Knotenpunktform bedarfsgerecht zu wählen: 

• Verkehrszeichenregelung 

• Kreisverkehr 

• LSA 

An Einmündungen von Straßenzügen der EKL 2 oder 3 in den übergeordneten Stra-

ßenzug der EKL 2 ist eine Lichtsignalanlage vorzusehen. 

 

In zu begründenden Ausnahmefällen kann von der Regellösung aufgrund verkehrlicher 

Aspekte oder aufgrund örtlicher Gegebenheiten von der Regellösung abgewichen wer-

den. 

Im Kriterium „Entwurfsklasse und Gestaltungsmerkmale“ wird daher maßgeblich auch 

die Einhaltung der durch die RAL geforderten Planungsvorgaben bewertet. Da die Aus-

bildung der Knotenpunkte ein wichtiger Baustein zur Erreichung des Ziels der wieder-

erkennbaren Straße im Sinne der RAL ist, wird dieser Aspekt im vorliegenden Vergleich 

besonders bewertet.  
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4.1.2. Konfliktarme Knotenpunkte 

Die im Konzeptentwurf untersuchten Varianten des Knotenpunktes  sind entsprechend 

der einschlägigen Regelwerke geplant. Sie sind erkenn- und begreifbar, übersichtlich 

und ohne besondere, planungsbedingte Konfliktpunkte durch den Verkehrsteilnehmer 

befahrbar. 

Die Knotenpunkte sind also grundsätzlich verkehrssicher und daher zunächst gleich zu 

bewerten. 

 

Für die Führung der schwachen Verkehrsteilnehmer, also der Fußgänger und der Rad-

fahrer, wurden soweit notwendig, die möglichen baulichen und technischen Sicherun-

gen an den Querungsstellen eingesetzt. Die Vermeidung einer Querungsstelle ist jeder 

möglichen Querungsform vorzuziehen. 

 

4.2. Verkehrliche Wirkung - Leistungsfähigkeit  

4.2.1. Angemessene Qualität des Verkehrsablaufs 

Die Beurteilung der Qualität einer Verkehrsanlage erfolgt im Allgemeinen anhand der 

Beurteilung der Leistungsfähigkeit. Diese Beurteilung wird auf Basis des Handbuchs 

für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS) durchgeführt und ist Bestand-

teil der Verkehrs- und Leistungsfähigkeitsbetrachtungen des Büros SSP (SSP 2021), 

die als Anhang 4 beigefügt ist.  

Maßgeblich für die verkehrstechnische Bemessung ist der Planfall 1.3C, für den die 

höchsten Verkehrsbelastungen ermittelt wurden. In diesem Planfall wird davon ausge-

gangen, dass die gesamte Ortsumgehung Elstorf mit Zubringer A26 (beide Bauab-

schnitte) für den Verkehr befahrbar ist, während die Anschlussstelle Buxtehude im 

Zuge der im Bezugsjahr 2030 fertiggestellten A26 aber aufgrund eines noch laufendes 

Klageverfahrens noch nicht freigegeben ist. Allen Berechnungen liegen die Prognose-

verkehre im Jahr 2030 zu Grunde. 

 

Am (Teil-)knoten des übergeordneten Straßenzuges (B3) sieht die Richtlinie grund-

sätzlich eine LSA vor, so dass diese in allen Knotenpunktvarianten vorgesehen wurde.  

Bei den teilplangleichen Varianten kann der Teilknotenpunkt im nachgeordneten Stra-

ßenzug verkehrszeichengeregelt (ohne LSA), als KVP oder mit LSA ausgeführt wer-

den. Die Leistungsfähigkeitsbetrachtungen ergaben hierbei grundsätzlich Vorteile für 

den Kreisverkehr, so dass dieser Teilknotenpunkte bei den KV 4.3 bis 4.5 als KVP 

ausgebildet werden. 
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Die Varianten wurden grundsätzlich in der Ausgestaltung, für die die beste Verkehrs-

qualität ermittelt wurde in den Vergleich eingestellt. Keine der verglichenen Lösungen 

wird folglich durch die gewählte Knotenpunktausbildung benachteiligt.  

 

Grundsätzlich ist eine ausreichende Qualität des Verkehrsablaufes in allen Strömen 

des Knotenpunktes zu erreichen. Diese ist mit der Qualitätsstufe (QSV) D erreicht, wel-

che allerdings kaum noch Kapazitätsreserven aufweist. Da in der Metropolregion Ham-

burg nach Angabe des Verkehrsgutachters auch über den Prognosehorizont hinaus 

mit steigenden Verkehrszahlen zu rechnen ist, wird empfohlen, eine bessere QSV als 

D anzustreben. Die Bewertung erfolgt bezüglich der Wartezeiten auf Basis der sich 

ergebenen Rückstaulängen im Knotenpunktstrom. 

Die Qualitätsstufen für einen Knotenpunkt mit bzw. ohne Lichtsignalanlage definieren 

sich wie folgt: 

 

 

Abbildung 1: Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage Grenzwerte für die Qualitätsstufen 

(Tab. L4-1 des HBS 2015) 
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Abbildung 2: Knotenpunkt ohne Lichtsignalanlage Grenzwerte für die Qualitätsstufen 

(Tab. L5-1 des HBS 2015) 

 

Die Leistungsfähigkeitsüberprüfung für die Knotenpunkte erfolgt jeweils für die Spitzen-

stunde. 

Eine QSV C oder besser wird dabei als positiv „+“ bewertet, die QSV D als neutral „0“. 

Schlechtere QSV als D gehen negativ „-„ in die Bewertung ein. 

Neben den Qualitätsstufen nach dem HBS werden im Ziel der verkehrlichen Wirkung 

auch die Aspekte des nichtmotorisierten Verkehrs, hier insbesondere der Radfahrer 

(siehe 4.2.2), und der Erschließung der landwirtschaftlichen Flurstücke und Feldfluren 

(siehe 4.2.3) mit bewertet. 

4.2.2. Angemessene Qualität des Verkehrs im langsamen Verkehr 

Unter diesem Kriterium wird im Wesentlichen der Radverkehr beurteilt.  

Die Bewertung erfolgt verbal-argumentativ und vergleicht die Wirkung der einzelnen 

Varianten relativ zueinander in Bezug auf die Qualität der Radverkehrsführung z.B. 

aufgrund der vorhandenen Steigungsstrecken oder Kreuzungsvorgängen. 

4.2.3. Erschließung landwirtschaftlicher Wege und Flurstücke 

Unter diesem Kriterium wird bewertet, welche Auswirkungen die jeweiligen Varianten 

auf die Erschließung von Flurstücken und das nachgeordnete Wegenetz haben, d.h. 

die grundsätzliche Möglichkeit und Qualität der Erschließung und den Bedarf von 

neuen Zufahrten oder Wirtschaftswegen. 

 

  



NLStBV GB Lüneburg  Unterlage 16 
Variantenvergleich Knotenpunkt 4  
B3 OU Elstorf mit Zubringer A 26 Seite 15 

 

4.3. Umweltverträglichkeit 

Verkehrsanlagen sind so zu gestalten, dass nachteilige anlage-, bau- und betriebsbe-

dingte Umweltauswirkungen vermieden bzw. so weit wie möglich vermindert werden. 

Das Zielfeld „Umweltverträglichkeit“ bezieht sich auf die Ausführungen und Vorgaben 

des UVPG. Schutzgüter im Sinne des § 2 Abs. 1 UVPG sind: 

 

1. Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, 

2. Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 

3. Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 

4. kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie 

5. die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern. 

 

Aus dieser Gruppe wird das Schutzgut „Mensch, insbesondere die menschliche Ge-

sundheit“ als eigenständiges Zielfeld herausgegriffen, um den besonderen fachlichen 

und rechtlichen Anforderungen dieses Schutzgutes mit den verfassungsrechtlichen 

Geboten z.B. der körperlichen Unversehrtheit gerecht zu werden (siehe Kap.4.4).  

 

Die Schutzgüter „Wasser“ und „sonstige Sachgüter“ werden im vorliegenden Varian-

tenvergleich zur Knotenpunktgestaltung im Zuge der OU Elstorf nicht weiter berück-

sichtigt, da keine der geprüften Varianten zu diesbezüglich relevanten Betroffenheiten 

führt. Zudem wird das Schutzgut „Wechselwirkung zwischen den vorgenannten 

Schutzgütern“ nicht eigenständig betrachtet, da sich diese letztlich in der umweltspezi-

fischen Gesamtbeurteilung einer Variante widerspiegeln.  

 

Das in nachfolgender  

Tabelle 5 zuoberst genannte Kriterium „geschützte Flächen und Objekte“ wird im 

UVPG nicht als Schutzgut aufgeführt, entsprechende Gebiets- und Objektausweisun-

gen spiegeln jedoch die Bedeutsamkeit von Räumen hinsichtlich verschiedener Natur-

güterfunktionen wider. Im Untersuchungsraum fallen hierunter das EU-Vogelschutzge-

biet „Moore bei Buxtehude“ (relevant für Knotenpunkt 1), die Landschaftsschutzgebiete 

„Buxtehuder Geestrand“ (relevant für Knotenpunkte 1 und 2) und „Rosengarten – Kie-

keberg – Stuvenwald“ (relevant für Knotenpunkt 4), die gemäß Bundesnaturschutzge-

setz (BNatSchG) gesetzlich geschützten § 30-Biotope sowie die gemäß Denkmal-

schutzgesetz (DSchG) geschützten Bodendenkmale.  
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Das Zielfeld „Umweltverträglichkeit“ wird für den Variantenvergleich durch die in  

 

Tabelle 5 dargestellten Kriterien und Unterkriterien operationalisiert. 

Tabelle 5: Kriterien und Unterkriterien im Zielfeld „Umweltverträglichkeit“  

Kriterien Unterkriterien 

Geschützte Flä-

chen und Objekte 

• EU-Vogelschutzgebiete [verbal-argumentativ unter Berück-

sichtigung quantitativer Angaben] 

• Landschaftsschutzgebiete [Querungslänge in km] 

• geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG [Überbauung in 

ha] 

• Bodendenkmale [Überbauung in Stück] 

Fläche und Bo-

den 

• Flächenverbrauch [in ha] 

• Versieglung und sonstige Überbauung von bisher unversie-

gelten Böden [in ha] 

Tiere, Pflanzen 

und biologische 

Vielfalt 

Pflanzen (Biotopfunktion) 

• Biotoptypen von besonderer und besonderer bis allgemeiner 

Bedeutung1 [Überbauung in ha] 

• Biotoptypen mit langen Regenerationszeiträumen2 [Überbau-

ung in ha] 

 Tiere (Habitatfunktion) 

• Habitate/ Funktionsräume von Fledermäusen mit besonderer 

Bedeutung (siehe Fußnote 3) [verbal-argumentativ unter Be-

rücksichtigung quantitativer Angaben] 

• Habitate/ Funktionsräume von Brutvögeln, Amphibien, Repti-

lien, Eremit mit sehr hoher, hoher und mittlerer Bedeutung3  

Klima und Luft • Wälder mit allgemeiner klimatischer/ lufthygienischer Bedeu-

tung4 [Überbauung in ha] 

 

1 Entsprechend der Biotoptypenkartierung zur UVS (ÖKOPLAN 2019a) auf Grundlage der nds. 
Bewertungsmethode (DRACHENFELS 2012): Biotoptypen der Wertstufe V (besondere Bedeu-
tung) und der Wertstufe IV (besondere bis allgemeine Bedeutung) 
2 Entsprechend der Biotoptypenkartierung zur UVS (ÖKOPLAN 2019a) auf Grundlage der nds. 
Bewertungsmethode (DRACHENFELS 2012): Kategorie ***: nach Zerstörung kaum oder nicht 
regenerierbar (> 150 Jahre Regenerationszeit), Kategorie **: nach Zerstörung schwer regene-
rierbar (bis 150 Jahre Regenerationszeit), Kategorie **/*:  nach Zerstörung schwer/ bedingt 
regenerierbar) 
3 Entsprechend den faunistischen Untersuchungen zur UVS (ÖKOPLAN 2019b)  
4 Entsprechend der Bedeutungseinstufung in der UVS (BOSCH & PARTNER 2019a) 
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Kriterien Unterkriterien 

Landschaft • Landschaftsbildeinheiten hoher und mittlerer Bedeutung 

(siehe Fußnote 4) [verbal-argumentativ unter Berücksichti-

gung quantitativer Angaben] 

 

4.4. Umweltverträglichkeit - Schutzgut Mensch (Lärmwirkung) 

Für die Beurteilung der Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch wurde in diesem Va-

riantenvergleich nur die Lärmwirkung der einzelnen Varianten untersucht. 

4.4.1. Rechtliche Grundlagen 

Gesetzliche Grundlage für die Beurteilung der zumutbaren Lärmbelastung beim Bau 

von öffentlichen Straßen sind die §§ 50, 41 und 42 des Bundes-Immissionsschutzge-

setzes (BImSchG) vom 15.03.1974. 

Danach ist bei Straßenplanungen im Rahmen der Vorplanung, sowie bei Variantenun-

tersuchungen, grundsätzlich erst einmal der § 50 BlmSchG als Planungsgrundsatz zu 

beachten. Als Maßstab für die Beurteilung der Lärmsituation der Trassenvarianten, die 

im Rahmen einer Variantenuntersuchung erfolgt, dienen die Orientierungswerte aus 

dem Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1. Dort werden folgende Werte genannt: 

 

Tabelle 6: Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18005 Beiblatt 1 

Nutzungen Orientierungswerte in 

dB(A) 

Tag Nacht1) 

Reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete 

Ferienhausgebiete 
50 40 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 

Kleinsiedlungsgebiete (WS), Campingplatzgebiete 
55 45 

Friedhöfe 

Kleingarten und Parkanlagen 
55 55 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 

Dorfgebiete (MD, Mischgebiete (MI) 60 50 

Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE) 65 55 

Sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbedürftig 

sind, je nach Nutzungsart 
45 - 65 36 - 65 

1) für Verkehrslärm 
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Die jeweilige Einstufung der Siedlungsbereiche im Untersuchungsraum ist in den an-

liegenden Lärmkarten (siehe Anhang 2) dargestellt. 

Bei den oben genannten Lärmpegelwerten der DIN 18005 handelt es sich um Orien-

tierungswerte, deren Einhaltung bei der Wahl der Variante, insbesondere beim Verlauf 

in Lage und Höhe der Linie, anzustreben ist. Sollte eine Überschreitung aufgrund der 

Abwägung mit anderen Belangen erforderlich werden, löst diese Überschreitung noch 

keine Notwendigkeit für direkte Lärmschutzmaßnahmen aus.  

Eine detaillierte Berechnung der Beurteilungspegel, die Überprüfung der gesetzlichen 

Grenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) sowie die mögliche Be-

messung von Lärmschutzanlagen ist in der Planungsphase des Variantenvergleichs 

nicht vorgesehen.  

 

Sofern sich bei der Beurteilung anhand der Orientierungswerte keine wesentlichen Un-

terschiede ermitteln ließen, wurden in einem zweiten Schritt ergänzende qualitative 

Aussagen zur Lärmwirkung getroffen. 

4.4.2. Technische Grundlagen 

Allen Berechnungen liegen die Prognoseverkehre im Jahr 2030 zu Grunde. 

Die Darstellung der Lärmsituation erfolgte mittels Isophonen (Linien gleicher Laut-

stärke) auf der Basis der Orientierungswerte des Beiblattes 1 der DIN 18005 Teil 1 

(Schallschutz im Städtebau). Diese Isophonen werden jeweils für die beiden maßge-

benden Zeitbereiche Tag (6.00 – 22:00 Uhr) und Nacht (22:00 – 6:00 Uhr) getrennt 

dargestellt. 

Zusätzlich wurde für jede Variante eine Schutzfallbetrachtung auf der Basis des in der 

Niedersächsischen Straßenbauverwaltung eingeführten Berechnungsverfahrens 

(siehe Fundstellen) durchgeführt. Auch dieser Ermittlung liegen die Orientierungswerte 

der DIN 18005 zu Grunde.  

 

Die Verkehrslärmemissionen und die Verkehrslärmimmissionen sind gemäß § 3 der 

Verkehrslärmschutzverordnung und Punkt 7.1 der DIN 18005 grundsätzlich zu berech-

nen. Die Methoden für die Berechnung des Straßenlärms ergeben sich aus Anlage 1 

der Verkehrslärmschutzverordnung, sowie aus den „Richtlinien für den Lärmschutz an 

Straßen“ (RLS-19). 

Für die vier untersuchten Varianten wurden zur Darstellung der zu erwartenden Lärm-

situation im Streckenabschnitt der Neubautrasse jeweils Lärmkarten für die Zeitberei-

che Tag und Nacht erstellt (siehe Anhang 2). 
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Dabei wurden folgende Berechnungsparameter verwendet: 

1. Digitales dreidimensionales Geländemodell 

2. Berechnungshöhe über Grund: 6 m (nachts) und 2 m (tags) 

3. Rasterabstand der Berechnungspunkte: 10 m 

4. Die schalltechnischen Verkehrsparameter wurden durch das Büro SSP Con-

sult im Rahmen der verkehrstechnischen Untersuchung ermittelt 

 

Die Darstellung der Lärmsituation erfolgte in den Lageplänen über die farbliche Mar-

kierung der betroffenen Gebäude und die tabellarische Zusammenstellung der Schutz-

fälle im Untersuchungsgebiet. 

An allen Wohngebäuden wurden an sämtlichen Fassadenabschnitten aller Geschosse 

jeweils getrennt für den Tag- (6.00 – 22:00 Uhr) und Nachtzeitraum (22:00 – 6:00 Uhr) 

die Anzahl der Schutzfälle ermittelt. Ein Schutzfall ist dabei die Überschreitung eines 

Orientierungswertes der DIN 18005 auf einer Gebäude- bzw. Etagenlänge von 10 m. 

Da die Fassadenabschnitte nur selten eine Länge von genau 10 m haben, werden die 

einzelnen Überschreitungen mithilfe eines Faktors in Schutzfälle umgerechnet. Dieser 

Faktor ergibt sich als Quotient aus tatsächlicher Fassadenlänge zu 10 m als Basiswert. 

4.5. Kosten 

Die Investitionskosten für die unterschiedlichen Knotenpunktvarianten wurden ermittelt 

und im Anhang 3 „Kostenschätzung“ zusammengestellt. Betrachtet wurden hierbei nur 

die Investitionskosten, die in der Konzeptplanungsphase ermittelt werden können. Für 

alle Bereiche, welche noch nicht verlässlich abgeschätzt werden können, wurde eine 

prozentuale Erhöhung von 10% angesetzt. Durch diesen prozentualen Ansatz wird den 

unterschiedlichen Baulängen und Ansprüchen aus Sicht der Investitionskosten genüge 

getan. 

4.6. Baugrund und Entwässerung 

Für den Knotenpunkt wurden Varianten mit verschiedenen Höhenverläufen entwickelt. 

Während die plangleichen Varianten im Wesentlichen dem vorhandene Straßenverlauf 

folgen, ergeben sich bei den teilplangleichen Varianten wegen des Brückenbauwerks 

höhere Dammstrecken bzw. eine Einschnittslage.  

Der Gradientenverlauf kann abhängig vom Baugrund Auswirkungen auf die Baudurch-

führung und die dauerhafte Unterhaltung haben.  

Weiterhin ergeben sich ggf. auch Folgen für die Straßenentwässerung. 

Nördlich der K52 und der K31 verläuft ein Trockental mit Gefälle von Ost nach West. 

Bei Extremwetterereignissen können hier erhebliche Mengen Oberflächenwasser 
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abfließen, wofür unterhalb der B3 ein Rahmendurchlass (BxH = 1,2 m x 1,4 m) vorhan-

den ist. Östlich der B3 ist ein Rückhaltedamm errichtet worden, der zum Schutz der 

Wohnbebauung in Elstorf-Bachheide diesen Abfluss über eine Drosseleinrichtung ab-

mindert. Diese Kombination aus Durchlass und Schutzbauwerk ist bei allen Varianten 

zu erhalten oder gleichwertig zu ersetzen. 

4.7. Bauablauf 

Im Zuge dieses Vergleichs werden die Möglichkeiten der baulichen Umsetzung des 

Knotenpunktes und die individuellen Besonderheiten fachlich abgeschätzt, beschrie-

ben und bewertet. Eine konkrete Bauphasenplanung, Ausweisungen von Umleitungs-

strecken oder eine Planung bauzeitlicher Umfahrungen erfolgt nicht. Ebenfalls wird die 

erforderliche Bauzeit anhand von Erfahrungswerten abgeschätzt. Da die Varianten in 

ihren Baustrecken / Vergleichsabschnitten aber zum Teil deutliche Unterschiede auf-

weisen und mehr oder weniger auch Bereiche der Strecke beinhalten, wird die Angabe 

der Bauzeit ferner auf die bauzeitliche Beeinträchtigung der Verkehre auf den vorhan-

denen Streckenzügen beschränkt. Die Bauzeiten der Teilabschnitte einer Variante, die 

ohne eine Beeinträchtigung des Verkehrs baulich umgesetzt werden können, werden 

also nicht berücksichtigt. 
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5. Variantenvergleich am Knotenpunkt 4 (B3n – K31 – K52) 

Der zu betrachtende Knotenpunkt ist die bereits vorhandene Kreuzung der B3 mit den 

beiden Kreisstraßen K31 und K52 und wird als „Rosengarten-Kreuzung“ bezeichnet. 

Die Kreuzung liegt südlich der eigentlichen Ortsumgehung und ist daher baulich nicht 

direkt durch die Maßnahme betroffen. Aufgrund der prognostizierten Verkehrsbelas-

tungen als z.T. unmittelbare Folge des Neubaus der B3 OU Elstorf wird dieser Knoten-

punkt zukünftig aber nicht mehr leistungsfähig sein, so dass er im Zuge der Maßnahme 

aus- oder umgebaut werden soll. 

Der Abstand zwischen Knotenpunkt 3 (B3n – B3alt (südlich Elstorf)) und Knotenpunkt 4 

beträgt je nach Variante 630 bis 900 m, so dass die Anforderung der RAL bezüglich 

des Knotenpunktabstandes für Straßen der EKL 2 mit mindestens 2,0 km nicht erfüllt 

ist. 

Der Knotenpunkt 4 selbst liegt außerhalb von bebauten Gebieten, die B3 und die von 

Osten kommende K52 sind anbaufrei.  

Etwa 80 bis 100 m westlich der vorhandenen B3 liegen die ersten Wohngebäude der 

Ortschaft Elstorf-Bachheide, in der die K31 die Ortsdurchfahrt darstellt. Die geschlos-

sene Ortschaft beginnt in rund 30 m Entfernung von der Kreuzung, ab hier erfüllt die 

K31 auch eine Erschließungsfunktion. 

Östlich der B3 verläuft abgesetzt durch einen Sicherheitstrennstreifen ein Radweg. 

Weitere Radwege sind südlich der K52 und nördlich der K31 vorhanden. Die Verknüp-

fung der Radwege erfolgt im Bestand im Kreuzungsbereich. 

Die B3n wird in die Verbindungsfunktionsstufe II eingeordnet und damit der Entwurfs-

klasse 2 zugeordnet. Die Kreisstraßen weisen eine regionale Verkehrsbedeutung auf 

und sind damit der Verbindungsfunktionsstufe III zuzuordnen. Daraus ergibt sich für 

die K52 die Entwurfsklasse 3.  

Die K31 wäre in der freien Strecke ebenfalls nach EKL 3 zu planen, im Bereich der 

Ortsdurchfahrt sind die Vorgaben der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 

(RASt) für die „Typische Entwurfssituation“ „Dörfliche Hauptstraße“ nach Ziffer 5.2.5 zu 

beachten. 

Aufgrund dieser Einstufungen ergibt sich am Knotenpunkt der B3n mit den Kreisstra-

ßen östlich von Elstorf-Bachheide eine Verknüpfung einer EKL 2 mit einer EKL 3.  

Gemäß der RAL 2012, Tabelle 21 ist in diesem Fall ein teilplangleicher Knotenpunkt 

mit Lichtsignalanlage die Regellösung. 

Aufgrund der durchgeführten Leistungsfähigkeitsbetrachtungen sind an diesem Kno-

tenpunkt abweichend von den Vorgaben der RAL 2012 grundsätzlich aber auch plan-

gleiche Knotenpunktformen möglich. 
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Im Weiteren werden daher folgende Knotenpunktarten am Knotenpunkt 4 miteinander 

verglichen und wie folgt benannt (Knotenpunktvariante (KV)): 

• KV 4.2:  Lichtsignalgeregelte Kreuzung 

• KV 4.2.1:  Lichtsignalgeregelte Kreuzung mit 2 Geradeausfahrstreifen (B3) 

• KV 4.3:  Teilplangleicher Knotenpunkt mit Überführung der B3n über die  

     K52, Verbindungsrampe im Südost-Quadranten 

• KV 4.4:  Teilplangleicher Knotenpunkt mit Überführung der B3n über die  

 K52, Verbindungsrampe im Nordost-Quadranten 

• KV 4.5:  Teilplangleicher Knotenpunkt mit südlicher Verlegung der K31 in 

 Einschnittslage, Überführung der B3 in vorhandener Lage und 

 Höhe, Verbindungsrampe im Nordost-Quadranten 

 

Die geometrische Ausbildung der Knotenpunkte erfolgt auf Basis der in den Richtlinien 

vorgegebenen Parametern (siehe Kapitel 2) und auf Basis der in den Leistungsfähig-

keitsbetrachtungen ermittelten erforderlichen Fahrstreifenanzahl und Aufstelllängen. 

 

Zu Beginn der Variantenuntersuchung wurde auch folgende plangleiche Knotenpunkt-

variante mit betrachtet: 

 

• KV 4.1: Kreisverkehr 

 

Aufgrund der Netzfunktion und der angestrebten hohen Fahrgeschwindigkeiten wider-

sprechen Kreisverkehre grundsätzlich der Charakteristik einer Straße der EKL 2, ins-

besondere wenn die durchgehenden Ströme dominant sind. Diese Variante entspricht 

nicht der Regellösung der RAL für eine Straße der EKL 2 (siehe Kapitel 4.2.1) und ist 

gemäß dem M EKLBest auch bei Umbaumaßnahmen im Bestand nicht als Alternative 

vorzusehen. Ein Kreisverkehr wurde daher nicht weiter untersucht. 
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5.1. Grundlagen, Vergleichsabschnitt und Zwangspunkte 

Am Knotenpunkt 4 sind die beiden zu vergleichenden plangleichen KV 4.2 und 

KV 4.2.1 in der Trassierung der Hauptstrecke und der einmündenden Kreisstraßen in 

Lage und Höhe identisch. Für die teilplangleichen KV 4.3 und KV 4.4 ist hingegen die 

B3 bereits ab Knotenpunkt 3 neu zu trassieren, da es bei diesen Varianten aus unter-

schiedlichen Gründen nicht zielführend ist, die vorhandene Trasse beizubehalten. Eine 

Aufrechterhaltung des Verkehres während der Baudurchführung wäre nur mit einer 

langen abgesetzten provisorischen Führung möglich. Die Eingriffe in die Flächen öst-

lich der B3 wären hier ähnlich der Neubautrasse. Ferner würden die Dammböschungen 

der B3n-Trasse für einen teilplangleichen Knotenpunkt in die Flurstücke westlich der 

Bestandstrasse eingreifen. 

Da bei den KV 4.3 und KV 4.4 große Dammstrecken zur Querung des Trockentals und 

der K52 erforderlich sind, wurde zusätzlich die KV 4.5 als weitere teilplangleiche Kno-

tenpunktlösung entwickelt. Bei dieser verbleibt die B3 wie bei den plangleichen KV 4.2 

und KV 4.2.1 in ihrer vorhandenen Lage und Höhe, während die K31 südlich verlegt 

und unter der B3 unterführt wird.  

Um eine Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Knotenpunktarten gewährleisten zu 

können, wurde ein Vergleichsabschnitt gebildet.  

Dieser beginnt direkt hinter dem Knotenpunkt 3 und endet am jeweiligen Bauende der 

Varianten.  

Der Abschnitt zwischen den Knotenpunkten 3 und 4 erhält wie die Neubaustrecke der 

Ortsumgehung einen 3-streifigen Regelquerschnitt RQ 11,5+. 

 

Folgende Vergleichsabschnitte wurden für den Knotenpunkt 4 definiert: 
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Tabelle 7: Vergleichsabschnitt Knoten 4 

Knotenpunkt- 

variante / 

Knotenpunktart 

B3n 

Achse 

Bau-km von – bis 

kreuzende Straße 

Ache 

Bau-km von - bis 

Darstellung im La-

geplan Blatt 

KV 4.2 LSA 

 

Achse 13  

136+130 bis  

137+020 

L = 890 m 

K52 Achse 401 

0+190 – 0+280 

K31 Achse 402 -

0+020 – 0+090 

L = 160 m 

K4.2-U05-07 

K4.2-U05-08 

 

 

KV 4.2.1 LSA 

2 Geradeaus- 

fahrstreifen (B3) 

Achse 13  

136+130 bis  

137+210 

L = 1.080 m 

K52 / K31 

Achse 801  

0-089 – 0+141 

L = 230 m 

K4.2.1-U05-07 

K4.2.1-U05-08 

 

 

KV4.3 teilplan-

gleich – B3n oben 

Südost-Rampe 

 

Achse 14  

136+130 bis 

137+400  

L = 1.270 m 

K52 Achse 401 

0+045 – 0+185 

L = 140 m  

K4.3-U05-07 

K4.3-U05-08 

 

 

KV4.4 teilplan-

gleich – B3n oben 

Nordost-Rampe 

 

Achse 14  

136+130 bis 

137+400  

L = 1.270 m 

K52 Achse 401 

0+045 – 0+185 

L = 140 m  

K4.4-U05-07 

K4.4-U05-08 

 

 

KV4.5 teilplan-

gleich – B3n ge-

ländegleich 

Nordost-Rampe 

 

Achse 21  

136+130 bis  

137+000 

L = 870 m 

K52 / K31 

Achse 850  

0+040 – 0+690 

L = 650 m 

K4.5-U05-07 

K4.5-U05-08 

 

 

Für die Planung des Knotenpunkt 4 sind folgenden Zwangspunkte relevant: 

• Anschluss an die vorhandene B3 

• Anschluss an die K31 und K52 

• Kein Eingriff in die Flurstücke mit Wohnbebauung westlich der B3 
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5.2. Beschreibung der Varianten am Knotenpunkt 4 

Die Lagepläne zu den einzelnen Varianten sind im Anhang 1 enthalten 

5.2.1. Beschreibung KV 4.2 – lichtsignalgeregelte Kreuzung 

Der verkehrsgerechte Ausbau der bestehenden lichtsignalgeregelten Kreuzung be-

steht insbesondere in der Verlängerung der Abbiegestreifen im Zuge der B3 und in der 

Neuanlage von Abbiegestreifen in den untergeordneten Zufahrten der Kreisstraßen.  

Die Trassierung des plangleichen Knotenpunktes mit Lichtsignalanlage entwickelt sich 

auf Basis der durch die RAL vorgegebenen Planungsparameter und der durch die Leis-

tungsfähigkeitsuntersuchung ausgewiesenen Aufstelllängen aus der vorhandenen 

Trassierung der B3 und der Kreisstraßen heraus.  

Entsprechend der Entwurfsklasse 2 ergibt sich gemäß der RAL ein Knotenpunkt mit 

einem Linksabbieger (LA) nach Typ LA 1 sowie mit dem Rechtsabbiegetyp RA 1 mit 

Rechtsabbiegestreifen, großem Tropfen und Dreiecksinsel.  

Die einmündenden Zufahrten, der untergeordneten Kreisstraßen der EKL 3 werden 

entsprechend des Zufahrttyps KE1 vorgesehen. 

Gemäß der Leistungsfähigkeitsberechnung des Büros SSP ist in der K31 ein Linksab-

biegestreifen und ein Mischfahrstreifen (geradeaus/rechts) vorzusehen, in der K52 ist 

für jede der drei Fahrtrichtungen jeweils ein eigener Fahrstreifen erforderlich.  

 

Die geometrische Ausbildung der lichtsignalgeregelten Einmündung erfolgt auf Basis 

der allgemeinen Trassierungsvorgaben in Kapitel 2 und den individuellen Entwurfspa-

rameter, die in der folgenden Tabelle gelistet sind: 
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Tabelle 8: Entwurfsparameter Knoten 4 KV 4.2 

Zufahrt Fahr- 

streifen 

Verziehungs-

strecke 

LZ 

Verzögerungs-

strecke  

LV 

Aufstell-

länge 

LA 

erf.  

Mindest-

maß 

      

B3n 

Nord 

LA 70 m  40 m 40 m 150 m 

GA   192 m  

RA 30 m 40 m 25 m 95 m 

      

K31 

West 

LA 
20 m 

(innerorts) 
 80 m 

100 m 

GA/RA   21 m 

      

B3 Süd 

LA 70 m 40 m 20 m 130 m 

GA   161 m  

RA 30 m 40 m 20 m 90 m 

      

K52 Ost 

LA 50 40 20 m 110 m 

GA   20 m  

RA 30 m 20 60 m 110 
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5.2.2. Beschreibung KV 4.2.1 – lichtsignalgeregelter Knotenpunkt mit   

zwei Geradeausfahrstreifen im Zuge der B3 

Die zuvor beschriebene KV 4.2 erreicht trotz der umfangreichen Ausbaumaßnahmen 

in mehreren Fahrstreifen nur die QSV E (siehe Kapitel 5.3.2.1), so dass die geforderte 

Leistungsfähigkeit nicht gegeben ist. 

Es wurde daher eine zusätzliche KV 4.2.1 mit jeweils zwei durchgehenden Geradeaus-

fahrstreifen im Zuge der B3 entwickelt. Mit diesem Ausbaustandard erreicht der Kno-

tenpunkt die QSV D und erfüllt damit die Mindestanforderungen für Neu- und Umbau-

maßnahmen. 

Die Trassierung des plangleichen Knotenpunktes mit Lichtsignalanlage entwickelt sich 

auf Basis der durch die RAL vorgegebenen Planungsparameter und der durch die Leis-

tungsfähigkeitsuntersuchung ausgewiesenen Aufstelllängen aus der vorhandenen 

Trassierung der B3 und der Kreisstraßen heraus.  

Entsprechend der Entwurfsklasse 2 ergibt sich gemäß der RAL ein Knotenpunkt mit 

einem Linksabbieger nach Typ LA 1 sowie mit dem Rechtsabbiegetyp RA 1 mit Rechts-

abbiegestreifen, großem Tropfen und Dreiecksinsel.  

Die einmündenden Zufahrten, der untergeordneten Kreisstraßen der EKL 3 werden 

entsprechend des Zufahrttyps KE1 vorgesehen. 

Gemäß der Leistungsfähigkeitsberechnung des Büros SSP ist in der K31 ein Linksab-

biegestreifen und ein Mischfahrstreifen (geradeaus/rechts) vorzusehen, in der K52 ist 

für jede der drei Fahrtrichtungen jeweils ein eigener Fahrstreifen erforderlich.  

Die Aufweitung der B3 auf zwei Geradeausfahrstreifen erfolgt jeweils vor dem Knoten-

punkt einseitig mit einer Verziehungslänge von 70 m. Die anschließende Aufstelllänge 

ergibt sich aus der Leistungsfähigkeitsuntersuchung und beträgt rund 70 m in der nörd-

lichen und 75 m in der südlichen Zufahrt. Gemäß den RAL (Ziffer 6.3.3.4) soll der zu-

sätzliche Fahrstreifen etwa 250 m hinter dem Knotenpunkt (Schnittpunkt der Straßen-

achsen) in gleicher Weise wie ein Überholfahrstreifen bei einer Straße der EKL 2 wie-

der eingezogen werden, was (in Fahrtrichtung Süden) einer Verzeihungslänge von 

120 m entspricht. In Fahrtrichtung Norden wird der zweite Geradeausfahrstreifen nicht 

wieder eingezogen, sondern geht in den Überholfahrstreifen des 3-streifigen RQ 11.5+ 

über. 
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Tabelle 9: Entwurfsparameter Knoten 4 KV 4.2.1 

Zufahrt Fahr- 

streifen 

Verziehungs-

strecke 

LZ 

Verzögerungs-

strecke  

LV 

Aufstell-

länge 

LA 

erf.  

Mindest-

maß 

      

B3n 

Nord 

LA 70 m  40 m 40 m 150 m 

GA   70 m 140 m 

250 m LAusf 

120 m LZ 
GA 70  70 m 

RA 30 m 40 m 30 m 100 m 

      

K31 

West 

LA 
20 m 

(innerorts) 
 

80 m 

 100 m 

GA/RA   21 m 

      

B3 Süd 

LA 70 m  40 m 20 m 130 m 

GA   75 m 145 m 

RQ 11,5+ GA 70  75 m 

RA 30 m 40 m 20 m 90 m 

      

K52 Ost 

LA 50 40 20 m 110 m 

GA   20 m  

RA 30 m 20 35 m 85 m 
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5.2.3. Beschreibung KV 4.3 – teilplangleicher Knotenpunkt Überführung B3,  

Verbindungsrampe im Südost-Quadranten 

In der KV 4.3 wird die B3n im Anschluss an den Knotenpunkt 3 nicht wieder in die 

Bestandstrasse geführt, sondern quert diese und verläuft anschließend rund 50 m öst-

lich verschwenkt parallel zu dieser.  

Die Abrückung von der Bestandstrasse wurde so gewählt, dass das Bauwerk über die 

K52 außerhalb der Aufweitung für den Knotenpunkt liegt und der neue Straßendamm 

ohne Eingriff in den vorhandenen Straßenkörper erstellt werden kann.  

Zunächst kreuzt die verlegte Trasse einen Waldstreifen und das Trockental nördlich 

der K52 in Dammlage. Rund 100 m südlich des Unterführungsbauwerk liegt die licht-

signalgeregelte Einmündung der Verbindungsrampe zur K52 (Teilknotenpunkt 3), das 

Bauwerk muss für den Abbiegestreifen entsprechend aufgeweitet werden. Der An-

schluss des verschwenkten Streckenanschnitts an den südlichen Verlauf der B3 erfolgt 

über zwei langgestreckte Radien südlich des vorhandenen Rastplatzes, wobei der vor-

handene Linksbogen der Bestandstrasse aufgenommen wird. Dadurch verlängert sich 

die Baustrecke etwas, verhindert aber eine kurze und nach Ziffer 5.2.2 (RAL) unzuläs-

sige Zwischengerade zwischen der Neubaustrecke und dem Bestand. 

Das Unterführungsbauwerk der K52 weist eine Stützweite von rd. 26 m auf. 

Die Verbindung der beiden Teilknotenpunkte erfolgt südlich der Unterführung der K52 

über eine östlich angeordnete Rampe. Die Rampenanordnung deckt hierbei einen 

maßgeblichen Abbiegestrom gemäß den Anforderungen der RAL ab. Gemäß Regellö-

sung der RAL hätte die Rampe jedoch idealerweise im Nordostquadranten angeordnet 

werden sollen, weil dort der stärkste Abbiegestrom zu verzeichnen ist. Da sie dann 

aber auf einem hohen Damm das Trockental queren würde, wurde sie in den Südost-

quadranten gelegt, wo sie wegen des ansteigenden Geländes im Wesentlichen gelän-

denah trassiert werden kann. Gleichzeitig vergrößert diese Rampenführung den Ab-

stand zwischen den Knotenpunkten 3 und 4 im Zuge der B3n auf rund 900 m. Die 

Verbindungsrampe deckt in ihrer Lage den zweitstärksten Abbiegestrom ab, so dass 

die Verlegung aus verkehrlicher Sicht ebenfalls vertretbar ist. 

Der Teilknoten 4 am untergeordneten Straßenzug (K52) wird aufgrund der sehr guten 

Leistungsfähigkeit als KVP ausgebildet. 

Zur Gewährleistung eines ausreichenden Leseweges auf die wegweisende Beschilde-

rung von mindestens 50 m wird die Rampe in der Zuführung auf die Knotenpunkte ge-

streckt trassiert. 

Der außerörtliche Radweg an der B3 wird in der Verlegungsstrecke mitgeführt. Die 

Anbindung an den Radweg der Kreisstraßen erfolgt in Parallellage zur Rampe. Am 
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KVP an der K52 erhält der Radweg eine Querungsstelle, da im Bestand der vorhan-

dene Radweg an der vorhandenen Kreuzung von der Südseite der K52 auf die Nord-

seite der K31 wechselt. Dieser Wechsel wird nun bereits am neuen Teilknotenpunkt 

vollzogen und so eine Querungsstelle auf freier Strecke vermieden. Dafür muss vom 

KVP bis zum Ortseingang von Bachheide nördlich der Kreisstraße ein neuer Radweg 

gebaut werden. 

Die Linienführung der B3 in der Höhe ist maßgeblich durch die erforderlichen lichten 

Höhen des Unterführungsbauwerks der K52 geprägt und verläuft folglich durchgängig 

in einer hohen Dammlage. Da die Rosengartenkreuzung im Tal liegt, ergeben sich in 

der Trasse der B3n aufgrund der Dammlage nun nur noch geringe Längsneigungen 

von rd. 1,0 %.  

Die nicht mehr benötigten Verkehrsflächen der B3alt, der Kreuzung und des Parkplat-

zes an der B3 werden zurückgebaut und rekultiviert.  

5.2.4. Beschreibung KV 4.4 – teilplangleicher Knotenpunkt Überführung B3, 

Verbindungsrampe im Nordost-Quadranten 

Bei der KV 4.4 entspricht die Trassierung der B3 in Lage und Höhe der KV 4.3, nur 

dass die Verbindungsrampe zur K52 hier im Nordost-Quadranten liegt.  

Die Verbindung der beiden Teilknotenpunkte erfolgt nordöstlich der Unterführung der 

K52 über eine Rampe. Die Rampenanordnung entspricht der Regellösung der RAL und 

liegt optimal für den stärksten Abbiegestrom.  

Die lichtsignalgeregelte Einmündung der Verbindungsrampe zur K52 (Teilknoten-

punkt 1) liegt rund 170 m nördlich des Unterführungsbauwerk der K52, so dass auf 

dem Bauwerk keine Aufweitungen für Abbiegestreifen vorhanden sind. Durch diese 

Rampenführung beträgt der Abstand zwischen den Knotenpunkten 3 und 4 im Zuge 

der B3 rund 630 m. 

Die Verbindungsrampe quert auf einem Damm das Trockental und schließt an den 

Teilknoten 2 am untergeordneten Straßenzug (K52) an, der aufgrund der sehr guten 

Leistungsfähigkeit als KVP ausgebildet wird. 

Zur Gewährleistung eines ausreichenden Leseweges auf die wegweisende Beschilde-

rung von mindestens 50 m wird die Rampe in der Zuführung auf die Knotenpunkte ge-

streckt trassiert. 

Der außerörtliche Radweg an der B3 wird in der Verlegungsstrecke mitgeführt. Die 

Anbindung an den Radweg der Kreisstraßen erfolgt in Parallellage zur Rampe. Am 

KVP an der K52 ist nur in der westlichen Zufahrt eine Querungsstelle vorgesehen. Die-

ses ist notwendig, da der Radweg an der vorhandenen Kreuzung von der Südseite der 

K52 auf die Nordseite der K31 wechselt. Dieser Wechsel wird nun bereits am neuen 
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Knotenpunkt vollzogen und so eine Querungsstelle auf freier Strecke vermieden. Dafür 

muss vom KVP bis zum Ortseingang von Bachheide nördlich der Kreisstraße ein neuer 

Radweg gebaut werden. 

 

5.2.5. Beschreibung KV 4.5 – Teilplangleicher Knotenpunkt mit südlicher Verlegung 

der K31 in Einschnittslage, Überführung der B3 in vorhandener Lage und Höhe, 

Verbindungsrampe im Nordost-Quadranten 

Bei der KV 4.5 entspricht die Trassierung der B3 in Lage und Höhe dem Bestand. Der 

vorhandene Knotenpunkt liegt in einer Wanne, die in ihrer Ausbildung dem Gelände-

verlauf des Trockentals folgt. Das Gelände fällt von Norden kommend etwa 6 m ab und 

steigt südlich der Kreisstraßen wieder um rund 10 m an. 

Die K31 wir unmittelbar östlich der Gemeindestraßen „Quellweg“ und „Am Kirchenwald“ 

nach Süden verschwenkt. Sie verläuft im ansteigenden Gelände in Einschnittslage in 

einem Bogen nach Osten und kreuzt die B3. Der Kreuzungspunkt wurde so gewählt, 

dass die Bundesstraße in der Höhe unverändert bleiben kann und die K31 gleichzeitig 

ein leichtes Gefälle nach Westen behält, so dass noch eine Entwässerung des Ein-

schnitts im Freigefälle möglich bleibt. 

Östlich der B3 setzt sich der Bogen fort und führt auf die vorhandene K52 zu. Die bei-

den Kreisstraßen werden über einen südlich der vorhandenen Rosengartenstraße lie-

genden Teilknotenpunkt (TK 6) verknüpft. Als dritter Ast wird daran die Rampe zur B3 

angeschlossen, die auf der Trasse der ehemaligen K52 liegt und im Bereich der vor-

handenen Kreuzung als Einmündung an die B3 angeschlossen wird. Die Verbindungs-

rampe liegt wie bei KV 4.4 im Nordost-Quadranten. Damit entspricht die Rampenano-

rdnung der Regellösung der RAL und liegt optimal für den stärksten Abbiegestrom.  

Die lichtsignalgeregelte Einmündung der Verbindungsrampe (Teilknotenpunkt 5) zur 

B3 liegt rund 120 m nördlich des Unterführungsbauwerk der K31, so dass auf dem 

Bauwerk keine Aufweitungen für Abbiegestreifen vorhanden sind. Durch diese Ram-

penführung beträgt der Abstand zwischen den Knotenpunkten 3 und 4 im Zuge der B3 

rund 800 m. 

Das Trockental wird durch die unveränderte Trassierung der B3 nicht beeinflusst. Die 

Verbindungsrampe schließt an den Teilknoten 6 am untergeordneten Straßenzug 

(K52) an, der aufgrund der sehr guten Leistungsfähigkeit als KVP ausgebildet wird. 

Zur Gewährleistung eines ausreichenden Leseweges auf die wegweisende Beschilde-

rung von mindestens 50 m wird die Rampe in der Zuführung auf die Knotenpunkte ge-

streckt trassiert. 
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Der Radweg an der K31 wird in der Verlegungsstrecke auf der Nordseite mitgeführt, 

was der Lage innerorts entspricht. Die Anbindung an den südlichen Radweg der K52 

erfolgt am KVP, hier ist nur in der westlichen Zufahrt eine Querungsstelle vorgesehen.  

Der Radweg an der B3 bleibt unverändert und wird (wie an der K52) südlich der Ver-

bindungsrampe bis zum geplanten Kreisverkehr geführt. 

 

5.3. Vergleich der Knotenpunktvarianten 

5.3.1. Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung 

5.3.1.1. Entwurfs- und Gestaltungsmerkmale 

Am Knotenpunkt 4 ist die Bundesstraße 3 mit den Kreisstraßen K31 und K52 verknüpft. 

Wie in Kapitel 0 dargestellt, handelt sich um eine Kreuzung einer EKL 2 mit einer 

EKL 3. 

Für die Verknüpfung der beiden Straßen gibt die RAL einen teilplangleichen Knoten-

punkt als Regellösung vor (siehe Kapitel 2). 

Im vorliegenden Vergleich wird in den KV 4.2 und KV 4.2.1 von der Regellösung abge-

wichen. Ein Abweichen von der Regellösung kann nicht durch verkehrliche Aspekte 

begründet werden, da die Verkehrsbelastung des Knotenpunktes mit 23.600 Kfz/24h 

(in den Zufahrten) keinen Anlass gibt, eine niedrigere Entwurfsklasse zu prüfen (siehe 

RAL, Tabelle 8). Ebenfalls bestehen aus Sicht der Flächenverfügbarkeit oder der Ört-

lichkeit keine Zwangspunkte, die einen teilplangleichen Knotenpunkt ausschließen.  

Die KV 4.2 und KV 4.2.1 sind folglich in Bezug auf die Richtlinienkonformität und auf 

die angestrebte Zielsetzung der Richtlinien einer selbsterklärenden Straße als ungüns-

tig, die teilpangleichen KV 4.3 bis KV 4.5 als günstig zu bewerten. 

5.3.1.2. Konfliktarme Knotenpunkte 

Entsprechend der allgemeinen Erläuterungen in Kapitel 2 sind alle geplanten Knoten-

punkte grundsätzlich als verkehrssicher einzustufen. Sie sind erkenn- und begreifbar, 

übersichtlich und ohne besondere, planungsbedingte Konfliktpunkte durch den Ver-

kehrsteilnehmer befahrbar. 

Aufgrund der Erkenntnisse aus der Unfallforschung sind Einmündungen weniger un-

fallträchtig als Kreuzungen. Ebenfalls sind Kreisverkehre und LSA-geregelte Einmün-

dungen günstiger als LSA-geregelte Kreuzungen. Daher werden die KV 4.2 und 

KV 4.2.1 mit einer LSA-geregelten Kreuzung als ungünstiger bewertet. Die Varianten 



NLStBV GB Lüneburg  Unterlage 16 
Variantenvergleich Knotenpunkt 4  
B3 OU Elstorf mit Zubringer A 26 Seite 33 

 

mit einer Entflechtung der Verkehrsströme und zwei dreiarmigen Teilknotenpunkten 

(KV 4.3 bis KV 4.5) werden positiv bewertet. 

Hinzu kommt die Verkehrssicherheit der schwachen Verkehrsteilnehmer. Hier sind die 

die KV 4.2 und KV 4.2.1 besser zu bewerten als die anderen Varianten, da hier der 

querende Radverkehr ausschließlich gesichert über die LSA geführt wird. Die außer-

örtlichen, ungesicherten und wartepflichtigen Querungsstellen an den KVP sind hinge-

gen im Vergleich unsicherer.  

Im Ziel der Verkehrssicherheit am konfliktarmen Knotenpunkt sind in der Zusammen-

schau die teilplangleichen KV 4.3, KV 4.4 und KV 4.5 die günstigeren Lösungen und 

damit zu bevorzugen und werden mit einem „+“ bewertet. Da eine Kreuzung mit Licht-

signalanlage mit gesichertem Linksabbiegestrom ebenfalls zu einer der sichersten 

Knotenpunktformen gehört, werden diese Varianten mit „0“ bewertet. 

5.3.1.3. Gesamtbewertung entwurfs- und sicherheitstechnischen Beurteilung 

In der nachstehenden Tabelle sind die Bewertungen in den beiden Kriterien zusam-

mengestellt und eine Gesamtbewertung auf Basis der Einzelbewertungen ausgewie-

sen: 

 

Tabelle 10: Bewertung entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung (Knoten 4) 

 KV 4.2 KV 4.2.1 KV 4.3 KV 4.4 KV 4.5 

EKL und Gestaltungs-

merkmale 
- - + + + 

konfliktarme Knoten-

punkte 
0 0 + + + 

Gesamtbewertung - - + + + 

 

Im Ziel der Entwurfs- und sicherheitstechnischen Beurteilung werden die teilplanglei-

chen Lösungen als vorzugswürdig erachtet. Diese Knotenpunktform stellt eine sichere 

und regelkonforme Lösung dar und bedient somit die geforderten Ansprüche am bes-

ten. Die plangleichen KV 4.2 und KV 4.2.1 sind dem Grunde nach ebenfalls verkehrs-

sicher, sie entsprechen aber nicht dem Ansatz des Regelwerkes.  

Zwingende Gründe, die ein Abweichen vom Regelwerk erfordern, können im vorliegen-

den Fall nicht angeführt werden, daher werden die plangleichen Varianten in der Ge-

samtwertung mit „-“ ungünstig bewertet. 
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5.3.2. Verkehrliche Wirkung - Leistungsfähigkeit 

5.3.2.1. Angemessene Qualität des Verkehrsablaufs 

Die Beurteilung der angemessenen Verkehrsqualität erfolgt anhand der durch die Leis-

tungsfähigkeitsberechnungen ausgewiesenen Qualitätsstufen (QSV). 

Die folgende Tabelle fasst die ermittelten Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsberech-

nungen zusammen, bewertet entsprechend der oben beschriebenen Bewertungssys-

tematik die Einzelergebnisse und weist eine Gesamtbewertung der Varianten aus. 

 

Tabelle 11: Bewertung angemessene Qualität des Verkehrsablaufs (Knoten 4) 

 KV 4.2 KV 4.2.1 KV 4.3 KV 4.4 KV 4.5 

 LSA 

 

LSA 

2 GA 

TK 3 

(B3) 

LSA 

TK 4 

(K52) 

KVP 

TK 1 

(B3) 

LSA 

TK 2 

(K52) 

KVP 

TK 5 

(B3) 

LSA 

TK 6 

(K31) 

KVP  

QSV E E(D*) C A C A C A 

mittlere 

max.  

Warte-

zeit 

[sec] 

156 57 45 4 45 4 45 4 

max.  

Rück-

stau-

länge 

[m] 

192 75 65 12 65 12 65 12 

Ge-

samt-

bewer-

tung 

- 

nicht  

leistungs-

fähig 

0 + + + 

*) Sind einzelne Kfz-, Fußgänger- oder Radverkehrsströme auf Grund ihrer geringen Verkehrsstärke von 
nachrangiger Bedeutung, können sie laut HBS 2015, Abschnitt L4.2.2 bei der Bewertung der Verkehrs-
qualität des gesamten Knotenpunkts vernachlässigt werden. Es ist dann die schlechteste Qualitätsstufe, 
die sich für einen der übrigen Verkehrsströme ergibt, für die Beurteilung der Verkehrsqualität des Kno-
tenpunkts maßgebend. 

 

Die KV 4.2 mit jeweils einem Geradeausfahrstreifen erreicht nur eine QSV E. Die War-

tezeiten sind für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer lang. Auf dem betrachteten 

Fahrstreifen tritt im Kfz-Verkehr am Ende der Freigabezeit in den meisten Umläufen 
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ein Rückstau auf. Das für einen Neu- bzw. Umbau angestrebte Mindestziel QSV D wird 

mit dieser Variante nicht erreicht. 

Die KV 4.2.1 mit jeweils zwei Geradeausfahrtsreifen erreicht die QSV D, da der Fuß-

gänger- und Radverkehr an diesem Knotenpunkt auf Grund seiner geringen Verkehrs-

stärke von nachrangiger Bedeutung ist und bei der Berechnung vernachlässigt werden 

konnte. Unter Berücksichtigung dieser Verkehrsarten wird nur eine QSV E erreicht. 

Die drei teilplangleichen Varianten erreichen am Teilknotenpunkt an der B3n (LSA) je-

weils die QSV C, für den Teilknotenpunkt an der Kreisstraße (KVP) wird eine QSV A 

ausgewiesen. 

5.3.2.2. Angemessene Qualität des Verkehrs im langsamen Verkehr 

Der langsame Verkehr wird auch an diesem Knotenpunkt maßgeblich durch die 

Gruppe der Radfahrenden gestellt. 

Bei den Kreuzungen erfolgt die Querung der K52 gesichert in der Freigabezeit des 

Geradeausverkehrs. Die Querung der B3 (Nord) wird in der Freigabezeit des Gerade-

aus- und Rechtsabbiegestroms aus der K52 bedingt verträglich geführt.  

Bei den teilplangleichen Varianten erfolgt die Querung der Verbindungsrampe gesi-

chert in der Freigabezeit des Geradeausverkehrs. Die Querung an den außerörtlichen 

Kreisverkehren ist wartepflichtig und ungesichert. 

Bei den plangleichen Lösungen KV 4.2 und KV 4.2.1 ergeben sich für den Radverkehr 

weder Änderung in Bezug auf die Radwegeführung noch auf die zu überwindenden 

Höhendifferenzen. Gegenüber dem Bestand sind beide Varianten als sicherer einzu-

stufen, da die ungesicherten Querungsstellen über die freien Rechtsabbieger entfallen. 

Bei der teilplangleichen KV 4.5 bleiben die Höhendifferenzen ebenfalls unverändert, 

die Fahrbeziehung von der B3 zur K31 verlängert sich aber. 

Bei den teilplangleichen KV 4.3 und KV 4.4 entfallen für in Ost-West-Richtung Fah-

rende die im Bestand vorhandenen Steigungsstrecken. Für Radfahrende, die von den 

Kreisstraßen auf den Radweg der B3 wechseln, verlagert sich die Steigungsstrecke 

lediglich auf den Radweg an der Verbindungsrampe. 

Trotz der z.T. deutlich unterschiedlichen Radverkehrsführung sind in Bezug auf die 

Verkehrsqualität im langsamen Verkehr alle Knotenpunktlösungen mit „+“ zu bewerten. 
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5.3.2.3. Erschließung, landwirtschaftlicher Wege und Flurstücke 

Bei der KV 4.2 sind aufgrund der kurzen Umbaustrecken alle Erschließungen entspre-

chend dem Bestand möglich. Bei den teilplangleichen Lösungen und auch bei der 

KV 4.2.1 (wegen der Mehrstreifigkeit) ist zur Erschließung der Flurstücke östlich der 

Trasse zumindest abschnittsweise ein parallel geführter Wirtschaftsweg erforderlich. 

Auf der Westseite der KV 4.3 und KV 4.4 ist die B3alt auf Wirtschaftswegemaß zurück-

zubauen. Aufgrund des Entfalls des bestehenden Knotenpunktes, ist dieser ebenfalls 

zurückzubauen. In der KV 4.5 muss der Wirtschaftsweg südlich der K52 neu angebun-

den werden.  

Ein Erhalt des vorhandenen Rastplatzes südlich des Knotenpunktes ist nur bei den 

KV 4.2 und KV 4.5 möglich. 

Eine Anpassung der vorhandenen Buskehre /-haltestelle an der K31 in Bachheide ist 

nur bei KV 4.2 und KV 4.2.1 erforderlich. 

Zusammengefasst folgt bei den teilplanglichen Varianten und KV 4.2.1 eine Entflech-

tung des schnellen und des landwirtschaftlichen Verkehrs, weil die Zufahrten zur B3 

aufgehoben und in das nachgeordnete Netz verlagert werden. Bei der KV 4.2 bleiben 

die Zufahrten auf die Bundesstraße im Wesentlichen erhalten. 

Insgesamt wird die KV 4.2 mit „0“ bewertet, die übrigen Varianten erhalten ein „+“. 
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5.3.2.4. Gesamtbewertung verkehrliche Wirkung 

In der nachstehenden Tabelle sind die Bewertungen in den drei Kriterien zusammen-

gestellt und es ist eine Gesamtbewertung auf Basis der Einzelbewertungen ausgewie-

sen: 

 

Tabelle 12: Bewertung verkehrliche Wirkung (Knoten 4) 

 KV 4.2 KV 4.2.1 KV 4.3 KV 4.4 KV 4.5 

Qualität Kfz-

Verkehr 
- 0 + + + 

Qualität 

langsame 

Verkehr 

+ + + + + 

Erschlie-

ßung 
0 + + + + 

Gesamtbe-

wertung 

- 

nicht  

leistungsfähig 

0 + + + 

 

Maßgeblich für die Gesamtbewertung ist die Qualität des Verkehrsablaufs. Die Er-

schließung der Flurstücke wird hier als weniger entscheidungsrelevant eingestuft, da 

diese im Rahmen der angestrebten Flurbereinigung neu geordnet werden können. 

Folglich werden die KV 4.3, KV 4.4 und KV 4.5 im Zielfeld der verkehrlichen Wirkung 

mit „+“ bewertet, die KV 4.2.1 liegt dahinter und wir mit neutral „0“ bewertet.  

Die KV 4.2 erreicht das für einen Neu- bzw. Umbau angestrebte Mindestziel QSV D 

nicht, so dass diese Variante deutlich ungünstiger („-“) zu bewerten ist. 

 

Wegen der nicht vorhandenen Leistungsfähigkeit der KV 4.2 wird diese Variante 

verworfen und scheidet an dieser Stelle aus dem Variantenvergleich aus. 
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5.3.3. Umweltverträglichkeit 

In Kap. 5.3.3.6 sind die nachfolgend textlich beschriebenen Umweltbeeinträchtigungen 

hinsichtlich der jeweilig konkreten Bilanz- und Bewertungsergebnisse tabellarisch zu-

sammengefasst.  

5.3.3.1. Geschützte Flächen und Objekte 

Von den vier am Knotenpunkt 4 geprüften Varianten durchfahren die KV 4.3, KV 4.4 

und KV 4.5 den westlichen Randbereich des Landschaftsschutzgebietes (LSG) „Ro-

sengarten – Kiekeberg – Stuvenwald“ auf Streckenlängen von rd. 0,6 km (KV 4.3) bzw. 

0,4 km (KV 4.4 und KV 4.5). Da sich das LSG östlich der bestehenden B3 erstreckt, ist 

mit der „Ausbauvariante“ KV 4.2.1 keine Schutzgebietsquerung verbunden.  

 

Ein § 30-Biotop, hier der Birken-Kiefern-Sumpfwald (Biotopcode: WNB) nordöstlich der 

vorhandenen Rosengartenkreuzung (B3/ K52/ K31), wird durch alle geprüften Varian-

ten in unterschiedlichem Ausmaß in Anspruch genommen. Die KV 4.3 und KV 4.4 füh-

ren zu einem kompletten Verlust des nur rd. 0,1 ha großen Waldbestandes; die 

KV 4.2.1 und KV 4.5 tangieren den Wald hingegen nur im westlichen Randbereich und 

führen damit zu einer Überbauung von rd. 0,02 ha (KV 4.2.1) bzw. 0,01 ha (KV 4.5).  

 

KV 4.5 führt zur Überbauung eines Bodendenkmals mit Eintrag in der niedersächsi-

schen Denkmalkartei – es handelt sich um ein Hügelgrab, das teils zerstört/ ausgegra-

ben ist – und ist damit schlechter zu werten als die drei Vergleichsvarianten, die nicht 

zu Überbauung von Bodendenkmälern mit oder ohne Eintrag in der niedersächsischen 

Denkmalkartei verbunden sind.  
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5.3.3.2. Fläche und Boden 

Sowohl hinsichtlich des Gesamtflächenverbrauchs als auch der Versieglung und sons-

tigen Überbauung von bisher unversiegelten Böden sind klare Vorteile der KV 4.2.1 

auszumachen. Sie ist mit einem Flächenanspruch von 3,70 ha verbunden, wodurch 

„nur“ 2,17 ha bisher unversiegelte Böden beeinträchtigt werden. Schon deutlich un-

günstiger ist die KV 4.5 mit einem Flächenverbrauch von 4,97 ha und Beeinträchtigung 

von bisher unversiegelten Böden im Umfang von 3,83 ha zu werten. Die deutlich nach-

teiligsten Auswirkungen sind erwartungsgemäß jedoch mit den östlich von der Be-

standstrasse abgerückten Varianten KV 4.3 und KV 4.4 verbunden. Mit nahezu dem 

gesamten Flächenanspruch (KV 4.3: 5,25 ha, KV 4.4: 5,15 ha) werden bisher unver-

siegelte Böden neu-versiegelt und/ oder sonstig überbaut (KV 4.3: 4,72 ha, KV 4.4: 

4,62 ha).  

5.3.3.3. Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Teilaspekt Pflanzen (Biotopfunktion) 

Hinsichtlich der Überbauung von Biotoptypen mit besonderer sowie besonderer bis all-

gemeiner Bedeutung (Wertstufe V und IV) sind Nachteile der KV 4.5 gegenüber den 

drei Vergleichsvarianten festzustellen. Während durch die KV 4.5 ein Verlust von 0,40 

ha ausgelöst wird, beläuft sich dieser bei den Varianten KV 4.2.1, KV 4.3 und KV 4.4 

auf jeweils rd. 0,3 ha.  

 

In Bezug auf die Überbauung von Biotoptypen, die kaum oder nur schwer/ bedingt 

regenerierbar sind, weisen die östlich von der Bestandstrecke abgesetzten teilplanglei-

chen Varianten KV 4.3 und KV 4.4 mit Verlustraten von jeweils 0,48 ha deutliche Vor-

teile gegenüber den Vergleichsvarianten auf. KV 4.5 führt aufgrund der Inanspruch-

nahme v.a. von Waldflächen südwestlich der derzeitigen Straßenkreuzung zu einem 

entsprechenden Verlust von 0,94 ha. Überraschend ist, dass auch die „Ausbauvari-

ante“ KV 4.2.1 aufgrund der parallel zur Bestandstrecke vorhandenen und nur langfris-

tig regenerierbaren Baumreihen, Einzelbäumen und sonstigen Gehölzstrukturen, mit 

einem vergleichbar hohen Verlust von 0,91 ha verbunden ist.    

 

Teilaspekt Tiere (Habitatfunktion)  

Während durch die „Ausbauvariante“ KV 4.2.1 keine Neu-Durchfahrung von Brutvogel-

lebensräumen mit sehr hoher, hoher und mittlerer Bedeutung stattfindet, werden durch 

die Varianten KV 4.3 und KV 4.4 Brutvogellebensräume mittlerer Bedeutung östlich der 

B3alt neu durchfahren. Neben der bestandsabgerückten Führung werden bei KV 4.3 
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und KV 4.4 relevante Brutvogel-Beeinträchtigungen auch durch die vorgesehene Über-

führung der B3n über die Rosengartenstraße (K31/ K52) ausgelöst (visuelle Wirkun-

gen, Sichtbarkeit im Raum). Mit der Trassenführung der K 4.5 werden ebenfalls bedeu-

tende Brutvogellebensräume, hier die Waldbestände südwestlich der derzeitigen Stra-

ßenkreuzung mit sehr hoher Bedeutung für die Avifauna auf einer Streckenlänge von 

rd. 0,5 km neu durchfahren. Insgesamt sind die Varianten KV 4.3, KV 4.4 und KV 4.5 

als gleichermaßen nachteilig für die die Avifauna zu werten.  

 

Fledermaus-Flugrouten und/ oder -Habitate mit besonderer Bedeutung werden durch 

keine der fünf betrachteten Knotenpunkt-Varianten in Anspruch genommen.  

 

Auch findet weder eine Überbauung der Lebensräume von Amphibien, Reptilien und/ 

oder des Eremiten noch eine Zerschneidung von relevanten Funktionsbeziehungen 

zwischen Amphibien-/ Reptilien-Habitaten statt.  

5.3.3.4. Klima und Luft 

Waldflächen mit allgemeiner klimaökologischer und lufthygienischer Funktion werden 

aufgrund der Walddurchfahrung südwestlich der derzeitigen Straßenkreuzung im deut-

lich größten Umfang durch die KV 4.5 in Anspruch genommen (0,79 ha). Durch die mit 

der KV 4.21 verbundene westliche Fahrstreifenerweiterung werden die auf der West-

seite der B3a vorhandenen Waldbestände angeschnitten und gehen damit mit einer 

Fläche von 0,26 ha verloren. Die Verlustrate bei den beiden anderen Varianten ist mit 

jeweils 0,18 ha nochmal etwas geringer.  
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5.3.3.5. Landschaft 

Die „Ausbauvariante“ KV 4.2.1 schneidet hinsichtlich der technischen Überprägung 

des Landschafsbildes deutlich günstiger ab als die beiden Vergleichsvarianten KV 4.3 

und KV 4.4, die jeweils mit der Überführung der B3n über die Rosengartenstraße (K31/ 

K52) verbunden sind. Das bei diesen Varianten jeweilig erforderliche Brückenbauwerk 

sowie die damit verbundene Dammlage der Gradiente sind weithin in der Landschaft 

sichtbar; deutliche Nachteile hinsichtlich der Auswirkungen auf die hochwertige Land-

schaftsbildeinheit „Waldlandschaft“ bei Bachheide bzw. der auf der Ostseite der B3 

vorhandenen „Halboffenlandschaft“ mit mittlerer Bedeutung für die Landschaftsbild-

qualität sind die Folge. Mit der Trassenführung von KV 4.5 wird zwar ein Teil der hoch-

wertigen „Waldlandschaft“ südwestlich der derzeitigen Straßenkreuzung in Anspruch 

genommen, die damit verbundenen Nachteile hinsichtlich des Landschaftserlebens 

werden jedoch aufgrund der durchgängig in Einschnittslage trassierten Kreisstraße 

K31 als weniger gravierend als bei den Varianten KV 4.3 und KV 4.4 eingestuft.  

5.3.3.6. Gesamtbewertung  

Nachfolgend sind die Bilanz- und Bewertungsergebnisse zusammenfassend darge-

stellt. Insgesamt löst die „Ausbauvariante“ KV 4.2.1 die geringsten Beeinträchtigungen 

der geprüften Umweltbelange aus. Die für die Umwelt ungünstigsten Trassenführun-

gen stellen die östlich von der Bestandsstrecke abgerückten Varianten KV 4.3 und 

KV 4.4 dar. Sie sind mit dem höchsten Verbrauch von Fläche und Boden, dem Total-

verlust eines gemäß § 30 BNatSchG geschützten Waldbestandes sowie deutlichen Be-

einträchtigungen der Avifauna und des Landschaftsbildes verbunden. KV 4.5, die mit 

einer südlichen Verlegung der Kreisstraße K31 in Einschnittslage verbunden ist, führt 

zwar ebenfalls zu deutlichen Beeinträchtigungen der Umwelt, hier insbesondere durch 

die Inanspruchnahme von Waldflächen südwestlich der derzeitigen Straßenkreuzung; 

sie wird aber insgesamt als nicht so nachteilig beurteilt, wie die beiden östlich der Be-

standstrecke abgerückten Varianten KV 4.3 und KV 4.4 und landet damit hinter der 

„Ausbauvariante“ KV 4.2.1 auf dem zweiten Platz. 
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Tabelle 13: Bilanz- und Bewertungstabelle – Umweltverträglichkeit (Knoten 4) 

 KV 4.2.1 KV 4.3 KV 4.4 KV 4.5 

Geschützte Flächen und Objekte: Beeinträchtigung von Schutzgebieten und -objekten 

LSG -- 0,6 km 0,4 km 0,4 km 

§ 30 Biotope 0,02 ha 0,10 ha (Kom-
plettverlust) 

0,10 ha (Kom-
plettverlust) 

0,01 ha 

Bodendenkmale -- -- -- 1 St. (mit Eintrag 
in nds. Denkmal-

kartei) 

Fläche und Boden: Flächenverbrauch/ Beeinträchtigung von Böden 

Flächenverbrauch 3,70 ha 5,25 ha 5,15 ha 4,97 ha 

Versieglung und sonst. 
Überbauung bisher unver-
siegelter Böden 

2,17 ha 4,72 ha 4,62 ha 3,83 ha 

Pflanzen (Biotopfunktion): Inanspruchnahme ausgewählter Biotope 

Biotope der Wertstufe V 
und IV 

0,29 ha 0,30 ha 0,31 ha 0,40 ha 

Verlust v. Biotopen mit 
langer Regenerationszeit 

0,91 ha 0,48 ha 0,48 ha 0,94 ha 

Tiere (Habitatfunktion): Beeinträchtigung von Fauna-Habitaten/ -Funktionsräumen 

Fledermäuse -- -- -- -- 

Brutvögel -- Durchfahrung 
von bedeutenden 
Bruthabitaten auf 
rd. 1 km 

Durchfahrung 
von bedeutenden 
Bruthabitaten auf 
rd. 1 km 

Durchfahrung 
von bedeutenden 
Bruthabitaten auf 
rd. 0,5 km 

Amphibien -- -- -- -- 

Reptilien -- -- -- -- 

Eremit -- -- -- -- 

Klima und Luft: Inanspruchnahme von Wäldern 

Wälder mit allgemeiner 
klimatischer/ lufthygieni-
scher Funktion 

0,26 ha 0,18 ha 0,18 ha 0,79 ha 

Landschaft: Beeinträchtigung des Landschaftsbildes (LaBi) 

LaBi-Einheiten hoher und 
mittlerer Bedeutung 

Geringe Überprä-
gung des Land-
schaftsbildes 

Deutliche Über-
prägung der 
hochwertigen 
LaBi-Einheiten 
„Waldlandschaft“ 
(westl. B3) mit 
hoher Bedeutung 
und „Halboffen-
landschaft“ (östl. 
B3) mit mittl. Be-
deutung durch 
Brückenbauwerk 
im Zuge der K31-
/ K52-Querung 
und Dammlage 

Deutliche Über-
prägung der 
hochwertigen 
LaBi-Einheiten 
„Waldlandschaft“ 
(westl. B3) mit 
hoher Bedeutung 
und „Halboffen-
landschaft“ (östl. 
B3) mit mittl. Be-
deutung durch 
Brückenbauwerk 
im Zuge der K31-
/ K52-Querung 
und Dammlage 

Mäßige Überprä-
gung der hoch-
wertigen LaBi-
Einheiten „Wald-
landschaft“ 
(westl. B3) mit 
hoher Bedeutung 
durch Trassen-
führung in Ein-
schnittslage 

Gesamtbewertung 

Umwelt- 
verträglichkeit 

+ - - 0 
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5.3.4. Umweltverträglichkeit - Schutzgut Mensch (Lärmwirkung) 

Die B3 ist im Bereich nördlich des Knotenpunktes mit 20.700 Kfz/24h stark belastet und 

verläuft im Bestand in einem Abstand von nur 80-100 m von den Wohnhäusern in Els-

torf-Bachheide.  

 

Betroffen sind nördlich der K31 die Gebäude im „Quellenweg“ und weitere Straßen, 

südlich der K31 sind es die Straßen „Am Kirchenwald“ und „Waldweg“. Die Bereiche 

sind im B-Plan überwiegend als Reine Wohngebiete ausgewiesen, weiter westlich gibt 

es auch Allgemeine Wohngebiete und ein Wochenendhausgebiet. 

 

Die schalltechnische Berechnung (ohne Lärmschutzmaßnahmen) für die einzelnen Va-

rianten und die Bewertung anhand der Orientierungswerte der DIN 18005 liefert fol-

gendes Ergebnis: 

 

Tabelle 14: Anzahl der Schutzfälle, Orientierungswerte der DIN 18005 

Knoten-
Variante 

Schutzfälle Orientierungswerte 
Überschreitungsbereiche 

Schutzfälle 
mit 

Gesundheits- 
gefährdung 

Summe der 
Schutzfälle 

Tag Nacht 1-5 
dB(A) 

6-10 
dB(A) 

11-15 
dB(A) 

> 16 
dB(A) 

KV 4.2.1 665 1.117 1.106 514 153 9 0 1.782 

KV 4.3 608 1.090 1.119 498 78 2 0 1.698 

KV 4.4 599 1.115 1.118 504 89 2 0 1.714 

KV 4.5 649 1.112 1.110 509 140 2 0 1.761 

 

Wie im Kap. 4.4 erläutert handelt es sich bei den oben genannten Lärmpegelwerten 

der DIN 18005 um Orientierungswerte, deren Einhaltung bei der Wahl der Variante, 

insbesondere beim Verlauf in Lage und Höhe der Linie, anzustreben ist. Sollte eine 

Überschreitung aufgrund der Abwägung mit anderen Belangen erforderlich werden, 

löst diese Überschreitung noch keine Notwendigkeit für direkte Lärmschutzmaßnah-

men aus. 

 

Aus der Zusammenstellung wird deutlich, dass zwischen den verschiedenen Varianten 

keine wesentlichen Unterschiede bei der Betroffenheit bestehen. Die Hauptlärmquelle 

ist die durchgehende B3, die in allen Varianten in ähnlicher Lage verläuft. Die Anzahl 

der Schutzfälle unterscheidet sich um maximal 5 %, so dass auf dieser Grundlage 

keine Vorzugsvariante für den Knotenpunkt bestimmt werden kann. 

 

Eine detaillierte Berechnung der Beurteilungspegel, die Überprüfung der gesetzlichen 

Grenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) sowie die mögliche 
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Bemessung von Lärmschutzanlagen ist in der Planungsphase des Variantenvergleichs 

nicht vorgesehen.  

Da die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV aber zum Teil erheblich überschritten 

werden, ist davon auszugehen, dass in einer späteren Planungsphase Ansprüche auf 

Lärmschutzmaßnahmen festgestellt werden. Die große Anzahl an Betroffenen recht-

fertigt hier mit Sicherheit die Herstellung von aktiven Lärmschutzanlagen an der Straße. 

Wegen der (teilweise recht hohen) Dammlage bei allen Varianten bieten sich hier Lärm-

schutzwände an. 

 

Zur Abschätzung der erforderlichen Lärmschutzanlagen für einen nächtlichen Voll-

schutz (Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte) der Bebauung westlich der B3 wurde 

eine überschlägige Bemessung durchgeführt. Diese Berechnungsergebnisse basieren 

auf den straßenbaulichen Konzeptplänen und sind daher vorläufig und unverbindlich. 

Mit fortschreitender Planungstiefe sind Änderungen zu erwarten, so dass an dieser 

Stelle keine konkreten Abmessungen angegeben werden können. 

 

Die Lärmschutzwände erreichen bei der KV 4.2.1 eine überschlägige Gesamtfläche 

von etwa 3.000 m2 und könnten im Einmündungsbereich der K31 Höhen bis zu 7,00 m 

erreichen, was aus städtebaulicher Sicht problematisch zu beurteilen wäre. Die not-

wendige Unterbrechung im Kreuzungsbereich wirkt sich ungünstig für die Lärmwahr-

nehmung der Betroffenen aus, da der überwiegende Teil der Emissionen von der Bun-

desstraße ausgeht. 

 

Bei den teilplangleichen KV 4.3 und KV 4.4 ist wegen der räumlichen Abrückung eine 

geringere Wandhöhe erforderlich. Da die Einmündung der Verbindungsrampe auf der 

Ostseite liegt, verläuft die Wand hier ohne Unterbrechung auf dem Straßendamm. Die 

Gesamtfläche beträgt etwa die Hälfte gegenüber der plangleichen Lösung KV 4.2.1, 

was sich auch in den Kosten spürbar bemerkbar macht. 

 

In der teilplangleichen KV 4.5 verbleibt die B3 in ihrem bisherigen Verlauf. Die K31 

rückt von der Randbebauung ab und wird in einen lärmmindernden Einschnitt verlegt. 

Wie bei den beiden anderen teilplangleichen Varianten kann die Lärmschutzwand un-

terbrechungsfrei entlang der Bundesstraße hergestellt werden, so dass die Wandhö-

hen gegenüber KV 4.2.1 reduziert werden können. Die Wandfläche beträgt hier rund 

2.500 m². 
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Mit den vorläufig abgeschätzten Lärmschutzanlagen können bei allen Varianten die 

Immissionsgrenzwerte an der Wohnbebauung (bis auf wenige Einzelfälle) eingehalten 

werden, so dass diese aus lärmtechnischer Sicht alle als gleichwertig anzusehen sind 

und auch aus dieser vorläufigen Abschätzung nach 16. BImSchV keine Vorzugsvari-

ante bestimmt werden kann. 

In Bezug auf städtebauliche Belange, die subjektive Lärmwahrnehmung der Betroffe-

nen und die Kosten liegen die Vorteile klar bei den teilplangleichen Varianten. 

 

Tabelle 15: Bewertung der Lärmwirkung (Knoten 4) 

 KV 4.2.1 KV 4.3 KV 4.4 KV 4.5 

Lärmwirkung gem. DIN 18005 bewertungsneutral 

Lärmwirkung gem. 16. BImSchV bewertungsneutral 

qualitative Merkmale - + + + 

Gesamtbewertung - + + + 

 

  



NLStBV GB Lüneburg  Unterlage 16 
Variantenvergleich Knotenpunkt 4  
B3 OU Elstorf mit Zubringer A 26 Seite 46 

 

5.3.5. Kosten 

Die Kostenschätzungen auf Basis der in Kapitel 4.5 beschriebenen Ansätze ergeben 

für die einzelnen Knotenpunkte die nachstehend gelisteten Investitionsgesamtkosten 

und folgende Bewertung: 

 

Tabelle 16: Bewertung Investitionskosten (Knoten 4) 

 KV 4.2.1 KV 4.3 KV 4.4 KV 4.5 

Investitionskosten 

 (Straßenbau) 
4,60 Mio. € 7,80 Mio. € 7,40 Mio. € 6,10 Mio. € 

Lärmschutz 1,90 Mio. € 0,80 Mio. € 1,00 Mio. € 1,60 Mio. € 

Summe 6,50 Mio. € 8,60 Mio. € 8,40 Mio. € 7,70 Mio. € 

Bewertung + - - 0 

Abweichung ±0% +32% +29% +18% 

 

Die geringsten Investitionskosten weist die LSA-geregelte Kreuzung KV 4.2.1 aus. 

Die beiden teilplangleichen Knotenpunkte mit Verlegung der B3 (KV 4.3 und KV 4.4) 

erfordern in Verbindung mit den längsten Baustrecken den größten baulichen Aufwand 

und haben folglich die höchsten Baukosten, die rund 30 % mehr betragen als bei 

KV 4.2.1. Die teilplangleiche KV 4.5 hat im Zuge der B3 einen ähnlichen Ausbaubedarf 

wie die KV 4.2.1. Dieser Vorteil wird aber durch den langen Neubauabschnitt im Zuge 

der Kreisstraßen zum Teil wieder aufgebraucht, so dass sich diese Variante mit 18% 

höheren Kosten als die plangleiche Kreuzung im Mittelfeld einordnet. 
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5.3.6. Baugrund und Entwässerung 

Die plangleiche Kreuzung KV 4.2.1 verläuft geländenah in leichter Dammlage und fla-

chen Einschnitten. Für die zusätzlichen Fahrstreifen muss der vorhandene Fahrbahn-

querschnitt aufgeweitet werden. Da dies aber in vergleichbarer Höhenlage wie im Be-

stand erfolgt, ist diese Variante mit Blick auf den Baugrund als unproblematisch anzu-

sehen. Die Entwässerung der B3 und der K52 erfolgt wie im Bestand breitflächig über 

das Bankett und die Böschungen in Versickermulden, die entsprechend den neuen 

Fahrbahnbreiten zu dimensionieren sind. Die vorhandenen Fahrbahnflächen der K31 

entwässern über einen Regenwasserkanal, der rund 700 m westlich an der Straße 

„Kraienberg“ in das Regenrückhaltebecken der Gemeinde Neu Wulmstorf mündet. 

Durch die Abbiegestreifen der K31 vergrößert sich die abflusswirksame Fläche. Mit 

geeigneten Rückhaltemaßnahmen wird sichergestellt, dass sich die Hydraulik des Ent-

wässerungssystems nicht nachteilig verändert. Der Rückhaltedamm für Oberflächen-

wasser und der Rahmendurchlass werden an die neue Fahrbahnbreite angepasst. Aus 

hydraulischer Sicht ergeben sich keine besonderen Herausforderungen bei der 

KV 4.2.1. 

 

Für die Dammstrecken der KV 4.3 und KV 4.4 werden größere Mengen an Bodenma-

terial benötigt. Diese Massen fallen im Zuge der Ortsumgehung Elstorf bei der Herstel-

lung der Einschnittsstrecke zwischen Elstorf und Ardestorf als Aushub an und können 

damit unmittelbar im Baufeld gewonnen werden. Die Entwässerung der B3 und der 

Rampe zur K52 erfolgt breitflächig über das Bankett und die Böschungen in Versicker-

mulden.  

 

Die Entwässerung der Kreisstraßen bleibt jeweils unverändert. Durch den neuen Stra-

ßendamm verringert sich der Retentionsraum östlich der B3 geringfügig, was aber auf 

Grund der Gesamtgröße der einstaubaren Fläche als unbedenklich angesehen wird. 

Das vorhandene Rückhaltebauwerk wird überbaut, als Ersatz wird unter der B3 ein 

Durchlass mit Drosseleinrichtung neu hergestellt. Aus hydraulischer Sicht ergeben sich 

auch bei KV 4.3 und KV 4.4 keine besonderen Herausforderungen. 

 

Wie bei KV 4.2.1 verläuft die B3 auch bei der KV 4.5 geländenah in leichter Dammlage 

und flachen Einschnitten. Für den zusätzlichen Überholfahrstreifen muss der vorhan-

dene Fahrbahnquerschnitt aufgeweitet werden. Da dies aber in vergleichbarer Höhen-

lage wie im Bestand erfolgt, ist auch hier die Lage der B3 mit Blick auf den Baugrund 

als unproblematisch anzusehen. Die Entwässerung der B3 und der K52 erfolgt wie im 
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Bestand breitflächig über das Bankett und die Böschungen in Versickermulden, die 

entsprechend den neuen Fahrbahnbreiten zu dimensionieren sind. 

Die K31 wird südlich des vorhandenen Knotenpunktes in einen bis zu ca. 6,00 m tiefen 

Einschnitt verlegt. Die Baugrunderkundung ergab östlich der B3 überwiegend sandige 

Böden, westlich der B3 wurde im wesentlichen Geschiebelehm erkundet. Wasserfüh-

rende Schichten wurden bis in große Tiefe nicht angetroffen, so dass auch bei dieser 

Variante von einer Baudurchführung und späteren Unterhaltung ohne größere Heraus-

forderungen ausgegangen werden kann. Die K31 wird im Neubauabschnitt mit einem 

leichten Gefälle nach Westen trassiert. Das Niederschlagswasser soll möglichst vor Ort 

versickert werden. Wo dies nicht möglich ist, erfolgt eine Entwässerung im Freigefälle 

nach Westen. In der Gesamtsumme vergrößert sich die abflusswirksame Fläche der 

K31, durch geeignete Rückhaltemaßnahmen wird aber sichergestellt, dass sich die 

Hydraulik des Entwässerungssystems nicht nachteilig verändert. Der Rückhaltedamm 

für Oberflächenwasser und der Rahmendurchlass werden an die neue Fahrbahnbreite 

der B3 angepasst. Aus hydraulischer Sicht ergeben sich demnach auch bei dieser Va-

riante keine besonderen Herausforderungen. 

 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass bei keiner Variante mit größeren Schwierig-

keiten im Zuge der Baudurchführung oder unlösbaren Problemen beim späteren Be-

trieb der Straße zu erwarten sind. Die Kriterien Baugrund und Entwässerung liefern 

keine Hinweise auf eine Vorzugsvariante und werden daher als „bewertungsneutral“ 

eingestuft. 
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5.3.7. Bauablauf 

Eine Baudurchführung unter Verkehr ist bei allen vier Knotenpunktvarianten grundsätz-

lich möglich. Allerdings sind für die Aufrechterhaltung des Verkehrs unterschiedlich auf-

wendige Maßnahmen erforderlich. 

 

Die teilplangleichen Lösungen KV 4.3 und KV 4.4 weisen insgesamt aufgrund ihrer ge-

ringen Berührungspunkte mit den vorhandenen Trassen die größten Vorteile in Bezug 

auf die Baudurchführung auf. Der Bau des KVP an der K52 kann entweder halbseitig 

erfolgen oder der Verkehr wird über eine provisorische Umfahrung geführt. Grundsätz-

lich kann davon ausgegangen werden, dass bei einer Verkehrsführung mit Umfahrung 

die Bauzeit erheblich verkürzt werden kann. Ansonsten liegen die KV 4.3 und KV 4.4 

außerhalb des Bestandes und können ohne Beeinträchtigungen des Verkehrs baulich 

umgesetzt werden. Lediglich an den Anschlüssen an den Bestand ist wiederum mit 

einer geringen und nicht vermeidbaren Beeinträchtigung des Verkehrs zu rechnen. 

Größere Konflikte mit dem Verkehr ergeben sich bei der Umsetzung der plangleichen 

Knotenpunktform KV 4.2.1 und der teilplangleichen KV 4.5. Diese Varianten liegen di-

rekt auf dem Bestand und führen daher unweigerlich zu erheblichen Störungen im Ver-

kehrsfluss während der Bauzeit. Der Ausbau der B3 muss unter halbseitigen Sperrun-

gen und einer bauzeitlichen LSA-Steuerung erfolgen. 

 

Für beide plangleichen Varianten ist es aus Sicht der Baudurchführung sinnvoll, zu-

nächst die B3 in Richtung Rade und die Einmündung der K31 umzusetzen. Die K31 

sollte (zumindest für den Individualverkehr) voll gesperrt werden. Eine Umleitung ist 

über die K 71 „Rader Straße“ möglich. 

 

Da für die Umsetzung der zweiten Knotenpunkthälfte eine Vollsperrung der K52 auf-

grund fehlender Umleitungsstrecken (insbesondere für die Bedarfsumleitungsstrecke 

zur / von der A 261) ausgeschlossen sein dürfte, sollte die Verkehrsführung über bau-

zeitliche Umfahrungen gewährleistet werden. 

 

In der teilplangleichen KV 4.5 mit Verlegung der K31 / K52 in Einschnittslage südlich 

des vorhandenen Knotenpunktes muss zunächst das Unterführungsbauwerk im Zuge 

der B3 erstellt werden. Dieses kann nur mit einer bauzeitlichen Umfahrung erfolgen. In 

einer zweiten Bauphase wird der Straßenzug der Kreisstraßen verlegt und der Teilkno-

ten an der K52 hergestellt. Die künftige Verbindungsrampe kann in der Folge außerhalb 

des Verkehrs gebaut werden, da der Verkehr der Kreisstraßen bereits über die neue 
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Trasse geführt und ein Anschluss an die B3 von Westen aus zu diesem Zeitpunkt noch 

vorhanden ist. Der Ausbau der B3 erfolgt im Anschluss unter halbseitigen Sperrungen 

und einer bauzeitlichen LSA-Steuerung. 

 

Zusammenfassend zeigt sich, dass der plangleiche Knotenpunkt KV 4.2.1 deutliche 

Nachteile in der Baudurchführung aufweist. Diese führen zu weiteren Kosten, welche 

in der vorliegenden Planungsphase aber quantitativ noch nicht ermittelt werden können 

und folglich nicht in die Entscheidungsfindung eingehen. Die teilplangleichen KV 4.3 

und KV 4.4 sind im Hinblick auf die Baudurchführung als günstig zu bewerten. Die 

KV 4.5 kombiniert in gewisser Hinsicht die anderen Varianten und ist günstiger als die 

plangleiche KV 4.2.1 aber ungünstiger als die KV 4.3 und KV 4.4 einzustufen. 

 

Auf Basis der betrachteten Entscheidungsfaktoren ergibt sich im Kriterium „Bauausfüh-

rung“ folgendes Gesamtergebnis: 

 

Tabelle 17: Bewertung Baudurchführung (Knoten 4) 

 KV 4.2.1 KV 4.3 KV 4.4 KV 4.5 

Bau unter Verkehr 

möglich 
0 + + 0 

Länge Umfahrungen 0 + + 0 

Bauzeit - + + 0 

Gesamtbewertung - + + 0 
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5.4. Auswahl der Vorzugsvariante am Knotenpunkt 4 

Die plangleiche Kreuzung KV 4.2.1 hat den geringsten Flächenbedarf von allen Vari-

anten und ist daher bei der Umweltverträglichkeit am günstigsten bewertet. Der höhen-

gleiche Ausbau erfordert die geringsten Investitionskosten, entspricht aber gleichzeitig 

nicht der der im Regelwerk angestrebten Streckencharakteristik. Die verkehrliche Leis-

tungsfähigkeit wurde im Vergleich aller fünf Varianten als „neutral“ bewertet, da (ohne 

Berücksichtigung der Radfahrer) die QSV D noch erreicht wird. Bei dieser Einstufung 

ist aber zu beachten, dass kaum noch Leistungsreserven vorhanden sind. Die negativ 

bewertete KV 4.2 ist bereits nicht mehr leistungsfähig und scheidet daher aus dem wei-

teren Variantenvergleich aus. Die KV 4.2.1 ist somit im Vergleich der verbliebenen vier 

Varianten bei der verkehrlichen Wirkung mit Abstand am ungünstigsten zu bewerten, 

da die drei teilplangleichen Varianten am Teilknotenpunkt mit der B3 alle die QSV C 

erreichen, am Teilknoten mit der Kreisstraße die QSV A. Ebenfalls negativ zu bewerten 

ist die aufwändige Baudurchführung und die nicht durchgehende Lärmschutzanlage in 

Richtung der Wohnbebauung. Zusammenfassend stellt die KV 4.2.1 eine Lösung mit 

wenig verkehrlicher Leistungsreserve dar, die gleichzeitig nicht dem Regelwerk ent-

spricht. Vor diesem Hintergrund können auch die beste Umweltverträglichkeit und die 

geringsten Investitionskosten nicht überzeugen. 

 

Die Vorzugsvariante ist demnach innerhalb der drei teilplangleichen Varianten zu su-

chen. Die KV 4.3 bis KV 4.5 sind in den Zielfeldern „verkehrliche Wirkung“ und „Ent-

wurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung“ identisch, auch besteht bei allen Varian-

ten die Möglichkeit, eine durchgehende Lärmschutzanlage zum Schutz der Wohnbe-

bauung herzustellen. In den weiteren Zielfeldern hat die KV 4.5 Vorteile bei der Um-

weltverträglichkeit und den Investitionskosten, während die abseits der Bestandstrasse 

geplanten KV 4.3 und KV 4.4 nur bei der Baudurchführung günstiger zu bewerten sind.  

 

Die KV 4.5 wird als einzige Variante im Vergleich in keinem Zielfeld mit „negativ“ be-

wertet, sondern durchgängig als „günstig“ oder „neutral“. Dazu kommt, dass die Nach-

teile bei der Baudurchführung nur eine vorübergehende Beeinträchtigung des Verkehrs 

mit sich bringen, die Vorteile bei der Umweltverträglichkeit und den Investitionskosten 

aber eine dauerhafte Wirkung haben. 

 

Im Ergebnis des Variantenvergleichs wird daher die teilplangleiche KV 4.5 mit südlicher 

Verlegung der K 31 als Vorzugsvariante ermittelt. 
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Tabelle 18: Auswahl Vorzugsvariante Knoten 4 

 KV 4.2 KV 4.2.1 KV 4.3 KV 4.4 KV 4.5 

Entwurfs- und  

sicherheitstechnische 

Beurteilung 

- - + + + 

Verkehrliche Wirkung 
nicht  

leistungsfähig 
0 + + + 

 

Umweltverträglichkeit 

 

nicht  

weiter 

untersucht 

+ - - 0 

Umweltverträglichkeit 

Schutzgut Mensch 

(Lärmwirkung) 

- + + + 

Kosten + - - 0 

Baugrund /  

Entwässerung 
nicht bewertungsrelevant 

Baudurchführung - + + 0 

     

Gesamtbewertung - 0 0 + 
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Erdkabel Niederspannung  (vorh.) Regenwasserltg.        (vorh.) 

Strom    (vorh.) Schmutzwasserltg.     (vorh.) 

         -"-                 (neu) 

         -"-                 (neu) 

Erdkabel Mittelspannung    (vorh.) Wasserleitung        (vorh.) 

Unterirdische
Ver- und Entsorgungsleitungen 

Oberirdische
Versorgungsleitungen 

Gasleitung             (vorh.) 

        -"-               (neu) 

        -"-               (neu) 

Fernmeldekabel               (vorh.) 

                -"-                (neu) 

                -"-                (neu) 

                -"-                (neu) 

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in den Plänen
eingetragenen Leitungen wird keine Gewähr übernommen!
Die genaue Lage und Tiefe der einzelnen 
Leitungen ist bei den jeweiligen Versorgungsträgern
zu erfragen Beleuchtungskabel    (vorh.) 

                -"-                (neu) 

Gemarkungsgrenze 

ZEICHENERKLÄRUNG 
Zaun Schacht vorh. Straßenablauf vorh. 

Straßenablauf gepl. 
Mulde / Graben 
Zufahrt 
Zugang 

Schieber Wasser 
Schieber Gas 
Oberflurhydrant 
Unterflurhydrant 
Kabelkasten Elt. / P. 

Stahlgittermast 
Stahlrohrmast 
Betonmast 
Holzmast 
Laterne 

Flurgrenze 
Mauer 
Hecke 

=  Betonbefestigung
=  Betonsteine
=  Großpflaster
=  Kleinpflaster
=  Wabensteine
=  Rasengitter 

Abkürzungen für Befestigungsarten 

Bet.
BT
GP
KP
WB
RG 

OB
GR
PL
RA
HB 

=  Oberboden
=  Grand
=  Platten
=  Rasen
=  Hochbord 

Fi
Bi
Ki
Li
Ei
Pap 

=  Ahorn
=  Kastanie
=  Buche
=  Obstbaum
=  Erle
=  Esche 

Ah
Kas
Bu 
Obst
Erl
Es 

=  Fichte
=  Birke
=  Kiefer
=  Linde
=  Eiche
=  Pappel 

Abkürzungen für Baumarten 

Ta
Wei 

=  Tanne
=  Weide 
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Zeichenerklärung 
Planung 

Mulde mit Fließrichtung/
Versickermulde 

Einschnittsböschung 

Bankett 

Richtungsfahrbahn mit Fahrstreifenaufteilung 
Mittelstreifen, Achse 
Richtungsfahrbahn 

1.50% 0.70% 

H = 15 000 m 
Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Längsneigung und Abstand
zum nächsen Neigungs-
brechpunkt 

Gradientenhochpunkt 

Gradiententiefpunkt 

725.00 m 1531.00 m 

Regelungsverzeichnis 

Sonstiges 

12 

freizuhaltendes Sichtfeld 

Nr. im Regelungsverzeichnis 

Rückbaustrecke 

Rückbaufläche 

Blendschutz 

Baumfällung 

Baufeldgrenze 

geplanter Gebäudeabbruch 

Gebäude bereits abgebrochen 

Wildschutzzaun 

Leiteinrichtung für Amphibien
und Kleintiere 

Kleintierdurchlass 

Überflughilfe für Fledermäuse 

Irritationsschutzwand für
Vögel und Fledermäuse 

Gebiete und Flächen 

vorhanden geplant 

Wohnbaufläche 

gemischte Baufläche 

gewerbliche Baufläche 

W 

M 

G 

W 

M 

G 

weitere Gebiete 

Seitenentnahme / Abgrabung 

Fläche mit Altlasten 

Immissionsschutz 

Bankett 

Dammböschung 

Entwässerungsgraben mit Fließrichtung 

Straßennebenflächen 

Wirtschaftsweg 

Brücke mit Widerlager 

Versorgungseinrichtungen 

AWB (B) 

1 1 

Lärmschutzwand 

Lärmschutzwall 

Isophone
59 / 49 dB(A) Tag / Nacht
in 2 m Höhe über Gelände 

Objekt-Nr. ohne / mit
Grenzüberschreitung 

Gebäudeseiten mit
Grenzwertüberschreitung 

Außenwohnbereich
ohne / mit Grenzwertüberschreitung
(B = Balkon, T = Terrasse, F = Freisitz) 

DN 300  50.00 m  1.5% 

DN 500 

LW =  , LH = 

Regenwasserleitung DN 300
mit Angabe von Fließrichtung, Länge und Gefälle 

Kontrollschacht Drain mit Drainageleitung 

Straßenablauf mit Anschlussleitung 

Prüfschacht 

Ablaufschacht 

Rohrdurchlass mit Böschungsstück 

Rechteckdurchlass mit Endbauwerken 

Schutzgebiete 
Natur, Landschaft, Wasser 

VS Europäisches Vogelschutzgebiet 

LSG 

Ü 

W III 

Landschaftsschutzgebiet 

Überschwemmungsgebiet 

Wasserschutzzone III 

NSG Naturschutzgebiet 
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Erdkabel Niederspannung  (vorh.) Regenwasserltg.        (vorh.) 

Strom    (vorh.) Schmutzwasserltg.     (vorh.) 

         -"-                 (neu) 

         -"-                 (neu) 

Erdkabel Mittelspannung    (vorh.) Wasserleitung        (vorh.) 

Unterirdische
Ver- und Entsorgungsleitungen 

Oberirdische
Versorgungsleitungen 

Gasleitung             (vorh.) 

        -"-               (neu) 

        -"-               (neu) 

Fernmeldekabel               (vorh.) 

                -"-                (neu) 

                -"-                (neu) 

                -"-                (neu) 

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in den Plänen
eingetragenen Leitungen wird keine Gewähr übernommen!
Die genaue Lage und Tiefe der einzelnen 
Leitungen ist bei den jeweiligen Versorgungsträgern
zu erfragen Beleuchtungskabel    (vorh.) 

                -"-                (neu) 

Gemarkungsgrenze 

ZEICHENERKLÄRUNG 
Zaun Schacht vorh. Straßenablauf vorh. 

Straßenablauf gepl. 
Mulde / Graben 
Zufahrt 
Zugang 

Schieber Wasser 
Schieber Gas 
Oberflurhydrant 
Unterflurhydrant 
Kabelkasten Elt. / P. 

Stahlgittermast 
Stahlrohrmast 
Betonmast 
Holzmast 
Laterne 

Flurgrenze 
Mauer 
Hecke 

=  Betonbefestigung
=  Betonsteine
=  Großpflaster
=  Kleinpflaster
=  Wabensteine
=  Rasengitter 

Abkürzungen für Befestigungsarten 
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  Unterschrift / Datum 

Maßnahme: B3 OU Elstorf mit Zubringer A26
Maßstab 1:1000, Grundlage: ALK 
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Blatt Nr.  8 

Blatt Nr.  8 Grundplan Kataster 

Erdkabel Niederspannung  (vorh.) Regenwasserltg.        (vorh.) 

Strom    (vorh.) Schmutzwasserltg.     (vorh.) 

         -"-                 (neu) 

         -"-                 (neu) 

Erdkabel Mittelspannung    (vorh.) Wasserleitung        (vorh.) 

Unterirdische
Ver- und Entsorgungsleitungen 

Oberirdische
Versorgungsleitungen 

Gasleitung             (vorh.) 

        -"-               (neu) 

        -"-               (neu) 

Fernmeldekabel               (vorh.) 

                -"-                (neu) 

                -"-                (neu) 

                -"-                (neu) 

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in den Plänen
eingetragenen Leitungen wird keine Gewähr übernommen!
Die genaue Lage und Tiefe der einzelnen 
Leitungen ist bei den jeweiligen Versorgungsträgern
zu erfragen Beleuchtungskabel    (vorh.) 

                -"-                (neu) 

Gemarkungsgrenze 

ZEICHENERKLÄRUNG 
Zaun Schacht vorh. Straßenablauf vorh. 

Straßenablauf gepl. 
Mulde / Graben 
Zufahrt 
Zugang 

Schieber Wasser 
Schieber Gas 
Oberflurhydrant 
Unterflurhydrant 
Kabelkasten Elt. / P. 

Stahlgittermast 
Stahlrohrmast 
Betonmast 
Holzmast 
Laterne 

Flurgrenze 
Mauer 
Hecke 

=  Betonbefestigung
=  Betonsteine
=  Großpflaster
=  Kleinpflaster
=  Wabensteine
=  Rasengitter 

Abkürzungen für Befestigungsarten 
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=  Oberboden
=  Grand
=  Platten
=  Rasen
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=  Erle
=  Esche 
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=  Fichte
=  Birke
=  Kiefer
=  Linde
=  Eiche
=  Pappel 

Abkürzungen für Baumarten 

Ta
Wei 

=  Tanne
=  Weide 
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Zeichenerklärung 
Planung 

Mulde mit Fließrichtung/
Versickermulde 

Einschnittsböschung 

Bankett 

Richtungsfahrbahn mit Fahrstreifenaufteilung 
Mittelstreifen, Achse 
Richtungsfahrbahn 

1.50% 0.70% 

H = 15 000 m 
Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Längsneigung und Abstand
zum nächsen Neigungs-
brechpunkt 

Gradientenhochpunkt 

Gradiententiefpunkt 

725.00 m 1531.00 m 

Regelungsverzeichnis 

Sonstiges 

12 

freizuhaltendes Sichtfeld 

Nr. im Regelungsverzeichnis 

Rückbaustrecke 

Rückbaufläche 

Blendschutz 

Baumfällung 

Baufeldgrenze 

geplanter Gebäudeabbruch 

Gebäude bereits abgebrochen 

Wildschutzzaun 

Leiteinrichtung für Amphibien
und Kleintiere 

Kleintierdurchlass 

Überflughilfe für Fledermäuse 

Irritationsschutzwand für
Vögel und Fledermäuse 

Gebiete und Flächen 

vorhanden geplant 

Wohnbaufläche 

gemischte Baufläche 

gewerbliche Baufläche 

W 
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G 

W 
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G 

weitere Gebiete 

Seitenentnahme / Abgrabung 

Fläche mit Altlasten 

Immissionsschutz 

Bankett 

Dammböschung 

Entwässerungsgraben mit Fließrichtung 

Straßennebenflächen 

Wirtschaftsweg 

Brücke mit Widerlager 

Versorgungseinrichtungen 

AWB (B) 

1 1 

Lärmschutzwand 

Lärmschutzwall 

Isophone
59 / 49 dB(A) Tag / Nacht
in 2 m Höhe über Gelände 

Objekt-Nr. ohne / mit
Grenzüberschreitung 

Gebäudeseiten mit
Grenzwertüberschreitung 

Außenwohnbereich
ohne / mit Grenzwertüberschreitung
(B = Balkon, T = Terrasse, F = Freisitz) 

DN 300  50.00 m  1.5% 

DN 500 

LW =  , LH = 

Regenwasserleitung DN 300
mit Angabe von Fließrichtung, Länge und Gefälle 

Kontrollschacht Drain mit Drainageleitung 

Straßenablauf mit Anschlussleitung 

Prüfschacht 

Ablaufschacht 

Rohrdurchlass mit Böschungsstück 

Rechteckdurchlass mit Endbauwerken 

Schutzgebiete 
Natur, Landschaft, Wasser 

VS Europäisches Vogelschutzgebiet 

LSG 

Ü 

W III 

Landschaftsschutzgebiet 

Überschwemmungsgebiet 

Wasserschutzzone III 

NSG Naturschutzgebiet 
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Erdkabel Niederspannung  (vorh.) Regenwasserltg.        (vorh.) 

Strom    (vorh.) Schmutzwasserltg.     (vorh.) 

         -"-                 (neu) 

         -"-                 (neu) 

Erdkabel Mittelspannung    (vorh.) Wasserleitung        (vorh.) 

Unterirdische
Ver- und Entsorgungsleitungen 

Oberirdische
Versorgungsleitungen 

Gasleitung             (vorh.) 

        -"-               (neu) 

        -"-               (neu) 

Fernmeldekabel               (vorh.) 

                -"-                (neu) 

                -"-                (neu) 

                -"-                (neu) 

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in den Plänen
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1. Ausgangslage und Aufgabenstellung 

Ausgangslage Der Geschäftsbereich Lüneburg der Niedersächsischen Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) hat seit Oktober 2016 den Pla-
nungsauftrag für die Ortsumfahrung (OU) Elstorf als 2. und 3. Bauab-
schnitt (BA) der B 3n (siehe Abbildung 1) im Zuge der B3 westlich von 
Neu Wulmstorf bis südlich von Elstorf. 
Der nördliche Planungsabschnitt wurde in der Vergangenheit als 2. BA 
der B 3n (OU Ketzendorf) vom Geschäftsbereich Stade beplant. Hierzu 
wurde bereits eine Verkehrsuntersuchung (VU) erstellt und ein Varian-
tenvergleich durchgeführt. 
Für eine rechtssichere Planung wurden die beiden BA 2 und 3 zusam-
mengefasst. Die künftige Bezeichnung der Gesamtmaßnahme ist „B 3 
OU Elstorf mit Zubringer A 26“. 
Für das Projekt ist nach Abschluss des Raumordnungsverfahrens die 
Linie der Vorzugsvariante vom BMVI bestätigt worden. Die im Vorfeld 
des Raumordnungsverfahrens durchgeführte VU basiert noch auf den 
Ergebnissen der Straßenverkehrszählung (SVZ) 2015. 
 

Aufgabenstellung Für die landesplanerisch festgestellte OU Elstorf erfolgt derzeit im Rah-
men der Entwurfsplanung ein Variantenvergleich für die Knotenpunkt-
gestaltung mit anschließender Optimierung der Trasse. In der vorliegen-
den VU werden für die einzelnen Knotenpunktvarianten zur Findung der 
jeweiligen Vorzugsvarianten Leistungsfähigkeitsüberprüfungen an den 
Knotenpunkten durchgeführt. 
Als Grundlage dient der Prognose-Planfall 1.3 mit landesplanerisch fest-
gestellter Trasse aus der Vorplanung basierend auf dem Verkehrsmo-
dell Niedersachsen mit dem Prognosehorizont 2030. 
 

Teilberichte Die Ergebnisse der VU B 3 OU Elstorf werden in zwei Teilberichten do-
kumentiert. Der Teilbericht 1 befasst sich mit den Leistungsfähigkeitsbe-
rechnungen der geplanten Knotenpunkte 1 (Nord), 2 (Mitte) und 3 (Süd) 
entlang der B 3n. Der vorliegende Teilbericht 2 behandelt den Knoten-
punkt 4 (Rosengarten) der B 3n mit der K 31 (Karlsteiner Straße) und 
der K 52 (Rosengartenstraße). 

 
 



Verkehrsuntersuchung zur B 3 OU Elstorf mit Zubringer A 26 
Teilbericht 2: Leistungsfähigkeitsberechnung des Knotens 4 bei Rosengarten (B 3n / K 31 / K 52) 
- Ausgangslage und Aufgabenstellung - 

November 2021 

 

 

Seite 2 

 

 
 
 
Knoten 1 (Nord) 
 
 
 
 
 
Knoten 2 (Mitte) 
 
 
 
 
Knoten 3 (Süd) 
 
 
Knoten 4 (Rosengarten)  

 
Abbildung 1: Planungsraum, Bauabschnitte und Knotenpunkte der B 3 OU Elstorf 
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2. Datenbasis 

Grundlage Grundlage für die Leistungsfähigkeitsberechnungen sind das Verkehrs-
modell Niedersachsen und die Daten aus der VU der Vorplanung (VU 
2018). Die Trasse der B 3n entspricht der des Planfalls 1.3, es wird un-
terschieden zwischen dem Planfall mit und ohne Freigabe der An-
schlussstelle (AS) Buxtehude. 
 

Verkehrsmodell der 
VU B 3 OU Elstorf 

Das Verkehrsmodell der VU B 3 OU Elstorf bildet den werktäglichen Ver-
kehr außerhalb der Urlaubszeit (DTVw) ab. Da für die Bemessung des 
Fahrbahnaufbaus der B 3n sowie für den gesamtplanerischen Varian-
tenvergleich mittlere Jahreswerte (DTV) benötigt werden, erfolgt auf der 
Basis der Ergebnisse der SVZ 2015 eine Umrechnung der DTVw-Umle-
gungsergebnisse auf den DTV. Für den Gesamtverkehr ergibt sich ein 
mittlerer Umrechnungsfaktor DTV/DTVw von 0,95 und für den Schwer-
verkehr liegt dieser mittlere Faktor bei 0,90. 
Die in der VU der Vorplanung beschriebenen Wirkungen sind Ergeb-
nisse von Modellrechnungen. Modellrechnungen können die Realität 
nicht deckungsgleich nachbilden. Durch den Zuschnitt und die Anbin-
dung der Verkehrszellen sowie die Bewertung der einzelnen Strecken-
abschnitte hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Qualität werden Annah-
men getroffen, die in erster Linie dazu dienen, die Wirkung der B 3n zu 
ermitteln. Die ermittelten Verkehrsbelastungen sind daher weniger als 
Absolutbeträge relevant, als vielmehr im Vergleich der Prognosefälle un-
tereinander. Die Belastungsdifferenzen geben hinreichend genaue Hin-
weise im Hinblick auf die Wirkung der B 3n auf das sonstige Straßen-
netz.  
Das Verkehrsmodell bildet im Rahmen der VU das Streckennetz und die 
Verkehrsnachfrage auf makroskopischer Ebene ab. Zellbinnenverkehre 
werden nicht abgebildet. Eine kleinräumige realistische Abbildung der 
Verkehrssituation im gesamten Untersuchungsraum auf mikroskopi-
scher Ebene wäre nur unter erheblichem Mehraufwand möglich, der im 
Hinblick auf die aktuelle Fragestellung allerdings keinen relevanten zu-
sätzlichen Nutzen bringen würde. 
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3. Prognosefälle 

Prognosefälle 2030 Die Prognosefälle 2030 wurden auf der Grundlage des Analysefalls aus 
der VU 2018 der Vorplanung ermittelt. Es werden 3 Prognosefälle un-
tersucht: Der Bezugsfall ohne Bau der B 3n und die beiden Planfälle auf 
Basis der landesplanerisch festgestellten Trasse der OU Elstorf (Planfall 
1.3 aus der Vorplanung). Der Planfall PF 1.3B berücksichtigt die Reali-
sierung der A 26 mit freigegebener Anschlussstelle (AS) Buxtehude, im 
Planfall PF 1.3C wird dagegen keine AS Buxtehude berücksichtigt. 
 

Berücksichtige 
Vorhaben 

Alle Prognosefälle berücksichtigen alle Straßenbauvorhaben, deren Re-
alisierung bis 2030 zu erwarten ist, beim Bezugsfall allerdings ohne den 
Bau der B 3n. Die berücksichtigten Straßenbauvorhaben sind 

• indisponible, festdisponierte Vorhaben der Bundesverkehrs-
wegeplanung, 

• sonstige Vorhaben des Vordringlichen Bedarfs des geltenden 
Bedarfsplans 2030 für die Bundesfernstraßen und 

• sonstige Vorhaben, die aus Sicht der Bundesländer Schleswig-
Holstein, Hamburg, Bremen und Niedersachsen bis zum Jahr 
2030 als realisiert anzunehmen sind. 

Im Einzelnen sind dies vor allem folgende Bedarfsplanvorhaben: 

• A 7 AD Bordesholm – AD HH-Nordwest (6-streifiger Ausbau) 
• A 7 AD Hamburg NW – Elbtunnel (8-streifiger Ausbau) 
• A 7 Südlich Elbtunnel – A 26 (8-streifiger Ausbau) 
• A 20 Drochtersen (A 26) – Bad Segeberg 
• A 20 Küstenautobahn Westerstede (A 28) – Drochtersen 

(A 20 / A 26) 
• A 21 von A 1 bis A 24 
• A 26 Drochtersen – Stade – Hamburg (A 1) 

Vor allem sind durch die Fertigstellung der A 26 zwischen Jork und der 
A 7 deutliche Wirkungen auf den Planungsraum zu erwarten. 
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4. Verkehrsbelastungen und Knotenströme 

Verkehrsbelastungen In der Abbildung 2 und Abbildung 3 sind die werktäglichen Verkehrsbe-
lastungen für die Vorzugslinie der B 3n für die Planfälle 1.3B (mit AS 
Buxtehude) und PF 1.3C (ohne AS Buxtehude) als DTVw 2030 grafisch 
dargestellt. Dabei wird jeweils nach Gesamtverkehr (Kfz/h) und Schwer-
verkehr (SV/h) unterschieden. 
 

Knotenströme Im Anhang A „Knotenstrombelastungen in der Spitzenstunde“ sind die 
Knotenströme der Spitzenstunde 2030 für den Knotenpunkt 4 für alle 
Planfälle und Varianten grafisch dargestellt. Dabei wird jeweils nach Ge-
samtverkehr (Kfz/h) und Schwerverkehr (SV/h) unterschieden. Die Um-
rechnung der Tageswerte in Spitzenstunden erfolgte auf Basis der Er-
gebnisse der Erhebung in 2018. Folgende Umrechnungsfaktoren wur-
den ermittelt:  
Gesamtverkehr:  Kfz/h = 8,0% * Kfz/24h 
Schwerverkehr:  SV/h = 6,0% * SV/24h 
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Abbildung 2: Verkehrsbelastungen 2030 im Planfall 1.3B, DTVw in SV/24h und Kfz/24h 
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Abbildung 3: Verkehrsbelastungen 2030 im Planfall 1.3C, DTVw in SV/24h und Kfz/24h 
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5. Leistungsfähigkeitsberechnungen 

Grundlagen Die Berechnungen der Leistungsfähigkeit basieren auf dem „Handbuch 
für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen“ (HBS), Teil L Land-
straßen, Ausgabe 2015 (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen, FGSV). Die Berechnungen sind mit der Verkehrsplaner-
software „LISA“ (Version 7.3) von Schlothauer & Wauer GmbH durch-
geführt worden. 
Das Vorgehen zur Bewertung der Verkehrsqualität an Knotenpunkten 
unterscheidet sich je nach gegebener Verkehrsführung (Regelung mit 
Vorfahrtbeschilderung/ohne LSA, Kreisverkehrsplatz oder LSA-Rege-
lung). Das Kriterium zur Bewertung der Verkehrsqualität ist jedoch in 
allen drei Fällen die Wartezeit. Bei Kfz-Verkehrsströmen ist die mittlere 
Wartezeit auf einem Fahrstreifen relevant, bei Fußgänger- und Radver-
kehrsströmen gilt die maximale Wartezeit als relevant, die auf die voll-
ständige Querung einer Zufahrt bezogen ist. 
Zur Einteilung der Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs (QSV) A (sehr 
kurze Wartezeiten) bis F (sehr lange Wartezeiten mit stetig wachsenden 
Rückstau) gelten für die einzelnen Verkehrsarten die Grenzwerte der 
mittleren oder der maximalen Wartezeit nach dem HBS. Maßgebend ist 
jeweils die schlechteste Qualitätsstufe, die sich für einen einzelnen 
Fahrstreifen im Kfz-Verkehr oder einen Strom des Fußgänger- und Rad-
verkehrs (FRV) ergibt. 
Über die Verkehrsqualität hinaus ist die Länge des Rückstaus von Be-
deutung. Sie kann für die Bemessung von Knotenpunkten maßgebend 
sein, indem Aufstellstreifen dementsprechend weiträumig den Verkehrs-
strömen zur Verfügung gestellt werden. Durch Rückstau können andere 
Verkehrsströme oder der Verkehrsfluss an einem benachbarten Knoten-
punkt beeinträchtigt werden. Bei der LSA-Regelung hat der zugrunde-
liegende Signalzeitenplan (SZP) mit Umlaufzeit, Freigabe- und Sperr-
zeiten einen großen Einfluss auf die erforderliche Stauraumlänge. 
Schon durch geringe Anpassungen der Freigabezeit einer Signalgruppe 
kann die Rückstaulängen stark variieren. Gerade bei Festzeitsteuerun-
gen, wie sie in der Bewertung der QSV nach dem HBS angewendet 
werden, sind die Angaben, wie bspw. die erforderliche Stauraumlänge, 
nicht als endgültig, sondern als Richtwert zu betrachten. 
 

Berechnungen Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsberechnungen sind in Kapitel 6 
„Zusammenfassung der Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs“ tabella-
risch dargestellt. Im Anhang B „Leistungsfähigkeitsberechnungen“ sind 
die Berechnungen und Ergebnisse hinterlegt. Bei Bewertungen von 
Knotenpunkten mit LSA-Regelung werden neben dem Ergebnisblatt der 
HBS-Bewertung zusätzlich noch die zugrundeliegenden Knotendaten, 
Zwischenzeitenmatrix, Phasenfolgeplan und Signalzeitenplan angege-
ben. Auf dem Ergebnisblatt der HBS-Bewertung sind u.a. die erforderli-
chen Stauraumlängen (Lx) zu entnehmen. 
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Knotenpunkt- 
ausführungen 

Der in dieser VU zu untersuchende Knotenpunkt 4 (Rosengarten) wird 
in drei unterschiedlichen Knotenpunktausführungen bewertet. 

a) die plangleiche Ausführung mit Kreisverkehrsplatz oder LSA-
gesteuerten Knotenpunkt 

b) teilplangleiche Ausführung Variante 1 (V1) mit LSA-Regelung 
am übergeordneten Teilknoten 1 (TK 1) und entweder Vorfahrt-
regelung (Vorfahrtsstraße und Vorfahrt gewähren), Regelung 
durch einen Kreisverkehrsplatz oder LSA-Regelung am unterge-
ordneten Teilknoten 2 (TK 2) 

c) teilplangleiche Ausführung Variante 2 (V2) mit LSA-Regelung 
am übergeordneten Teilknoten 3 (TK 3) und entweder Vorfahrt-
regelung (Vorfahrtsstraße und Vorfahrt gewähren), Regelung 
durch einen Kreisverkehrsplatz oder LSA-Regelung am unterge-
ordneten Teilknoten 4 (TK 4) 

d) teilplangleiche Ausführung Variante 3 (V3) mit LSA-Regelung 
am übergeordneten Teilknoten 5 (TK 5) und entweder Vorfahrt-
regelung (Vorfahrtsstraße und Vorfahrt gewähren), Regelung 
durch einen Kreisverkehrsplatz oder LSA-Regelung am unterge-
ordneten Teilknoten 6 (TK 6) 

 

Allgemeine 
Festlegungen 

Die allgemeinen Festlegungen sind den „Richtlinien für die Anlage von 
Landstraßen“ (RAL), Ausgabe 2012 (FGSV) entnommen. 
Der Knotenpunkt 4 führt die übergeordnete Straße, hier die B 3n der 
Entwurfsklasse (EKL) 2, mit den beiden untergeordneten Straßen, hier 
die K 31 und K 52 der EKL 3, zusammen. 
Eine plangleiche Ausführung mit LSA oder mittels Kreisverkehrsplatz 
kann bei dieser Konstellation der EKL in zu begründenden Ausnahme-
fällen zur Anwendung kommen. Eine plangleiche Ausführung in Form 
einer vorfahrtsgeregelten Verkehrsführung ist nicht möglich. Die Regel-
lösung der RAL sieht eine teilplangleiche Knotenpunktart vor. 
Des Weiteren wird im Verlauf der B 3n der Rechtsabbiegetyp RA1, der 
Linksabbiegetyp LA1 und der Zufahrttyp KE1 zugrunde gelegt (siehe 
Abbildung 4). Diese Festlegungen ergeben sich aus den Einsatzberei-
chen, die in der RAL bei den vorliegenden EKL angegeben werden. Eine 
sichere Führung des FRV wird dadurch unterstützt. 
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Abbildung 4: Ausgewählter Rechts-, Linksabbiege- und Zufahrttyp nach RAL 

 
5.1 Plangleiche Knotenpunktgestaltung 

Ausgestaltung Für die plangleiche Knotenpunktgestaltung gibt es drei unterschiedliche 
Varianten, die untersucht werden. 
Variante K4.1 sieht die Verkehrsregelung durch einen Kreisverkehrs-
platz vor. Die Innenfahrbahn ist einstreifig, ebenso wie die Zufahrten. Es 
gibt keine Bypässe. 
Variante K4.2 und K4.2.1 sind mit einer LSA-Regelung. Die Variante legt 
einen zweistreifigen Ausbau im Zuge der B 3n zugrunde, d. h. einen 
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durchgehenden Fahrstreifen je Richtung. Im Gegensatz dazu geht Vari-
ante K4.2.1 von einem vierstreifigen Ausbau der B 3n im Bereich des 
Knoten 4 aus, also zwei durchgehende Fahrstreifen je Richtung. Grund-
sätzlich werden alle Verkehrsströme beider LSA-Varianten signalisiert 
geführt. Für die abbiegenden Verkehrsströme auf der B 3n wird jeweils 
einen eigenen Fahrstreifen zur Verfügung gestellt, d. h. keine Mischfahr-
streifen im Zuge der B 3n.  
Für die LSA-Zufahrten im Zuge der K 31 und K 52 gibt es entweder die 
Möglichkeit mit zwei Fahrstreifen (siehe Abbildung 4, unterer Bildaus-
schnitt in der Mitte) oder drei Fahrstreifen (siehe Abbildung 4, unterer 
Bildausschnitt rechts). 

Variante K4.1 Variante K4.1 beschreibt den Fall der Verkehrsregelung mit einem 
Kreisverkehrsplatz. Die QSV wird in beiden Planfällen mit B bewertet. 
Die mittleren Wartezeiten in den Zufahrten der B 3n liegen bei ca. 15s 
und die in den Nebenzufahrten bei weniger als 10s. 

Variante K4.2 Der Knoten ist als Variante K4.2 mit LSA-Regelung weder im PF 1.3B 
noch im PF 1.3C leistungsfähig (QSV=E). Dabei haben drei Kfz-Ver-
kehrsströme eine QSV von E, d. h. die Wartezeiten sind für die jeweils 
betroffenen Verkehrsteilnehmer lang und es tritt am Ende der Freigabe-
zeit in den meisten Umläufen ein Rückstau auf. Die mit der Verkehrs-
stärke der einzelnen Fahrstreifen gewichtete mittlere Wartezeit für den 
gesamten Knotenpunkt liegt bei über 60s. Zusätzlich liegt die maximale 
Wartezeit für den FRV bei 85s, wodurch die QSV für diese Verkehrsart 
an der oberen Grenze von E zu F ist. Die maximale Wartezeit ergibt sich 
hier aus der Mindestfreigabezeit der Furt von 5s und der gewählten Um-
laufzeit von 90s. 
Es ergeben sich lange Rückstaulängen für den geradeausfahrenden 
Kfz-Verkehr auf der B 3n (ca. 200m). Für den einbiegenden Kfz-Verkehr 
müssen Aufstellstreifen von 50 bis zu 85m bereitgestellt werden, damit 
mit einer statistischen Sicherheit von 90% der Rückstau bei Maximal-
stau nicht länger als der Aufstellstreifen wird. 
 

Variante K4.2.1 Variante K4.2.1 hat im Gegensatz zu Variante K4.2 jeweils zwei Fahr-
streifen für den geradeausfahrenden Kfz-Verkehr auf der B 3n. Die QSV 
im PF 1.3B und PF 1.3C bleibt für den ganzen Knotenpunkt bei einem 
E. Für den Kfz-Verkehr ist die gewichtete mittlere Wartezeit im Vergleich 
zu Variante K4.2 nahezu halbiert und liegt bei ca. 35s. Die maximale 
Wartezeit des FRV ist weiterhin bei 85s.  
Die Rückstaulängen für den geradeausfahrenden Kfz-Verkehr auf der 
B 3n verringern sich Planfallübergreifend auf weniger als 75m. Die not-
wendigen Aufstellstreifen der einbiegenden Verkehrsströme verkürzen 
sich auf 30 bis 60m. 
 

Anmerkungen Nach der RAL, Kapitel 6.3 kann eine plangleiche Ausführung mit LSA 
(K4.2/K4.2.1) oder mittels Kreisverkehrsplatz (K4.1) bei einer Kreuzung 
einer Straße der EKL2 (B 3n) mit einer Straße der EKL3 (K 31/K 52) in 
zu begründenden Ausnahmefällen zur Anwendung kommen. Aufgrund 
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der verkehrlichen Erfordernisse und der örtlichen Gegebenheiten kann 
unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit, Verkehrsqualität, Um-
weltverträglichkeit und Baulastträgerkosten geprüft werden, ob eine sol-
che plangleiche Knotenpunktart zweckmäßiger ist. 
Die Leistungsfähigkeit des plangleichen Knotenpunktes mit LSA-Rege-
lung wird stark durch die gewählte Freigabezeit des FRV beschränkt. 
Die beiden Furten über 4 bis 6 Fahrstreifen führen zu sehr hohen Zwi-
schenzeiten von über 30s. Damit nehmen sie große Teile der Umlaufzeit 
„in Anspruch“. Sind die Fußgänger- und Radverkehrsströme auf Grund 
ihrer geringen Verkehrsstärke von nachrangiger Bedeutung, können sie 
laut HBS bei der Bewertung der Verkehrsqualität des gesamten Knoten-
punkts vernachlässigt werden. Dadurch ist eine ausreichende Qualitäts-
stufe von D für den Knotenpunkt der Variante K4.2.1 in beiden Planfällen 
möglich, wenn die QSV von E des FRV vernachlässigt wird. 
Die Zufahrt der im Westen anschließenden K 31 kann aufgrund des ge-
ringen rechtseinbiegenden Verkehrsstrom als Mischfahrstreifen aus Ge-
radeausfahrenden und Rechtseinbiegenden ausgeführt werden (siehe 
Abbildung 4, unterer Bildausschnitt in der Mitte). Eine Aufteilung der 
Ströme mit je einem eigenen Fahrstreifen führt zu keiner nennenswerten 
Verbesserung des Verkehrsablaufs am Knotenpunkt. 
Die Gestaltung der Zufahrt der im Osten anschließenden K 52 ist für die 
QSV der Knotenpunktverkehrsströme wesentlich. Eine Ausführung als 
Mischfahrstreifen für den geradeausfahrenden und rechtseinbiegenden 
Kfz-Verkehr haben zusätzliche Beeinträchtigungen im Verkehrsablauf, 
längere erforderliche Stauraumlängen und längere Wartezeiten im FRV 
zur Folge. Um die nachgefragte Verkehrsstärke geringer als die Kapa-
zität zu halten und somit eine QSV der Note F zu verhindern, sind jeweils 
eigene Fahrstreifen für die Verkehrsströme der K 52 erforderlich (siehe 
Abbildung 4, unterer Bildausschnitt rechts). 

 
5.2 Teilplangleiche Knotenpunktgestaltung Variante V1 (K4.4) 

Ausgestaltung Die teilplangleiche Knotenpunktgestaltung V1 ist mit der internen Vari-
antenbezeichnung K4.4 gleichzusetzen. Die Rampe liegt dabei im nord-
östlichen Quadranten aus Sicht des Schnittpunktes der sich kreuzenden 
Straßen der bestehenden B 3 mit der K 31 und K 52 
Der übergeordnete TK 1 wird mit einer LSA geregelt und über eine 
Rampe mit dem untergeordneten TK 2 verbunden. Der TK 2 wird ent-
weder mit Vorfahrtregelung, mittels Kreisverkehr oder mit LSA-Rege-
lung ausgeführt. Am TK 1 sind der Rechtsabbiegetyp RA1, Linksabbie-
getyp LA1 und Zufahrttyp KE1 festgelegt, d. h. keine Mischfahrstreifen 
am TK 1. Am TK 2 gibt es keine im Vorfeld festgelegte Typen. 
 

Variante K4.4 Die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte (TK1 und TK2) sind für beide 
Planfälle jeweils identisch. Der TK1 hat mit LSA-Regelung eine QSV von 
C. Die QSV für den TK2 ist bei der Regelung durch Vorfahrtsbeschilde-
rung B, als Kreisverkehrsplatz A und als LSA-geregelter Knotenpunkt B. 
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Die Unterschiede der Planfälle bezüglich der erforderlichen Stauraum-
längen an der LSA sind zu vernachlässigen. Am TK1 liegen sie für den 
linksabbiegenden Verkehrsstrom bei ca. 60m und beim linkseinbiegen-
den Strom bei ca. 40m. Am TK2 sind maximal 30m für die Aufstellstrei-
fen einzuplanen. 

 
5.3 Teilplangleiche Knotenpunktgestaltung Variante V2 (K4.3) 

Ausgestaltung Die teilplangleiche Knotenpunktgestaltung V2 ist mit der internen Vari-
antenbezeichnung K4.3 gleichzusetzen. Die Rampe liegt dabei im süd-
östlichen Quadranten aus Sicht des Schnittpunktes der sich kreuzenden 
Straßen. 
Die Ausführungen sind analog zu der teilplangleichen Knotenpunktge-
staltung V1, nur anstelle des TK 1 tritt der TK 3 und der TK 2 wird durch 
den TK 4 ersetzt.  
 

Variante K4.3 Die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte (TK3 und TK4) sind identisch 
mit den Ergebnissen der Variante K4.4 (TK1 und TK2). 
Die Unterschiede bei den Planfällen bezüglich der erforderlichen Stau-
raumlängen an der LSA sind sehr gering und teilweise zu vernachlässi-
gen. Am TK3 sind in beiden Fällen ca. 60m für den linksabbiegenden 
Verkehrsstrom vorzusehen und ca. 40m für den rechtseinbiegenden 
Strom. Am TK4 liegen die erforderlichen Stauraumlängen im PF 1.3C 
für den linksabbiegenden Verkehrsstrom bei weniger als 30m und beim 
PF 1.3B bei knapp 25m. Die einbiegenden Ströme benötigen hier eine 
Stauraumlänge von ca. 25m. 

 
5.4 Teilplangleiche Knotenpunktgestaltung Variante V3 (K4.5) 

Ausgestaltung Die teilplangleiche Knotenpunktgestaltung V3 ist mit der internen Vari-
antenbezeichnung K4.5 gleichzusetzen. Dabei wird der Trassenverlauf 
der B 3n wie im Bestand beibehalten und die bestehende Kreuzung zu 
einer Einmündung (TK 5) mit Rampe nach Osten umgebaut. Die Trasse 
der K 31 wird südlich des TK 5 über die B 3n geführt und nach Nordosten 
hin zum TK 6 geführt. 
Die Ausführungen sind analog zu der teilplangleichen Knotenpunktge-
staltung V1, nur anstelle des TK 1 tritt der TK 5 und der TK 2 wird durch 
den TK 6 ersetzt. 
 

Variante K4.5 Die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte (TK5 und TK6) sind wie auch 
schon bei der Variante K4.3 (TK3 und TK4) identisch mit den Ergebnis-
sen der Variante K4.4 (TK1 und TK2). 
Die erforderliche Stauraumlängen für den TK5 sind beim linksabbiegen-
den Strom ca. 60m und beim rechtseinbiegenden Strom ca. 40m. 
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6. Zusammenfassung der Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs 

Ergebnisse Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsberechnung sind für den PF 1.3B 
in Tabelle 1 und für den PF 1.3C in Tabelle 2 aufgelistet. Die QSV sind 
für die einzelnen (Teil-)Knoten in beiden Planfällen identisch, da sich die 
Bemessungsverkehrsstärken in beiden Planfällen nur unwesentlich un-
terscheiden. 

 
Tabelle 1: QSV am Knoten 4 im Zuge der B 3n im PF 1.3B (mit AS Buxtehude) 

Knotenpunkt-
gestaltung 

Variante Teilknoten Verkehrsregelung Knoten 4 

Rosengarten 

plangleich 
K4.1 

 
Kreisverkehr B 

K4.2 
LSA 

E 
K4.2.1 E (D1) 

teilplangleich  
V1 K4.4 

TK 1 LSA C 

TK 2 
Vorfahrtregelung B 

Kreisverkehr A 
LSA B 

teilplangleich  
V2 K4.3 

TK 3 LSA C 

TK 4 

Vorfahrtregelung B 
Kreisverkehr A 

LSA B 

teilplangleich  
V3 K4.5 

TK 5 LSA C 

TK 6 

Vorfahrtregelung B 

Kreisverkehr A 

LSA B 

 
  

                                                
1 Sind einzelne Kfz-, Fußgänger- oder Radverkehrsströme auf Grund ihrer geringen Verkehrsstärke von nachrangiger Bedeutung, kön-
nen sie laut HBS 2015, Abschnitt L4.2.2 bei der Bewertung der Verkehrsqualität des gesamten Knotenpunkts vernachlässigt werden. 
Es ist dann die schlechteste Qualitätsstufe, die sich für einen der übrigen Verkehrsströme ergibt, für die Beurteilung der Verkehrsqualität 
des Knotenpunkts maßgebend. 
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Tabelle 2: QSV am Knoten 4 im Zuge der B 3n im PF 1.3C (ohne AS Buxtehude) 

Knotenpunkt-
gestaltung 

Variante Teilknoten Verkehrsregelung Knoten 4 
Rosengarten 

plangleich 
K4.1 

 
Kreisverkehr B 

K4.2 
LSA 

E 
K4.2.1 E (D1) 

teilplangleich  
V1 K4.4 

TK 1 LSA C 

TK 2 

Vorfahrtregelung B 
Kreisverkehr A 

LSA B 

teilplangleich  
V2 K4.3 

TK 3 LSA C 

TK 4 

Vorfahrtregelung B 
Kreisverkehr A 

LSA B 

teilplangleich  
V3 K4.5 

TK 5 LSA C 

TK 6 

Vorfahrtregelung B 

Kreisverkehr A 

LSA B 
 
 

                                                
1 Sind einzelne Kfz-, Fußgänger- oder Radverkehrsströme auf Grund ihrer geringen Verkehrsstärke von nachrangiger Bedeutung, kön-
nen sie laut HBS 2015, Abschnitt L4.2.2 bei der Bewertung der Verkehrsqualität des gesamten Knotenpunkts vernachlässigt werden. 
Es ist dann die schlechteste Qualitätsstufe, die sich für einen der übrigen Verkehrsströme ergibt, für die Beurteilung der Verkehrsqualität 
des Knotenpunkts maßgebend. 
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Abkürzungsverzeichnis 

Abkürzung originärer Begriff 
A Bundesautobahn 
Abb. Abbildung 
AD Autobahndreieck 
AS Anschlussstelle 
B Bundesstraße 
BA Bauabschnitt 
BMVI Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
BVWP Bundesverkehrswegeplan 
DTV Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (alle Tage) 
DTVw Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke werktags (Montag bis Samstag außerhalb der Ferienzeit) 
FGSV Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
FRV Fußgänger- und Radverkehr 
h Stunden 
ha Hektar 
HBS Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (Ausgabe 2015) 
K Kreisstraße 
Kfz Kraftfahrzeug 
L Landesstraße 
Lkw Lastkraftwagen 
LSA Lichtsignalanlage 
LV Leichtverkehr (bis 3,5 t zGG) 
Mn Maßgebliche Verkehrsstärke nachts (22-6 Uhr) 
Mt Maßgebliche Verkehrsstärke tags (6-22 Uhr) 
OU  Ortsumgehung 
PA Planungsabschnitt 
PF Planfall 
pn Lkw-Anteil ab 2,8 t zGG tags (22-6 Uhr) 
pt Lkw-Anteil ab 2,8 t zGG tags (6-22 Uhr) 
QSV Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs 
RAL Richtlinie für die Anlage von Landstraßen (Ausgabe 2012) 
SV  Schwerverkehr (ab 3,5 t zGG) 
SVZ Straßenverkehrszählung (bundesweit, alle 5 Jahre) 
SZP Signalzeitenplan 
TK Teilknoten 
V Variante 
VU Verkehrsuntersuchung 
zGG zulässiges Gesamtgewicht 
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A. Knotenstrombelastungen in der Spitzenstunde 
A. Übersicht Anhang A  

Übersicht            Seite 
 
Abbildung A-1: B4-1, Lösung 1 (plangleich), Variante K4.1/K4.2/K4.2.1 A-2 

Abbildung A-2: B4-2, Lösung 2 (teilplangleich V1), Variante K4.4/K4.5 A-3 

Abbildung A-3: B4-3, Lösung 3 (teilplangleich V2), Variante K4.3 A-4 

Abbildung A-4: C4-1, Lösung 1 (plangleich), Variante K4.1/K4.2/K4.2.1 A-5 

Abbildung A-5: C4-2, Lösung 2 (teilplangleich V1/V3), Variante K4.4/K4.5 A-6 

Abbildung A-6: C4-3, Lösung 3 (teilplangleich V2), Variante K4.3 A-7 

 
Anmerkung: 
In den nachfolgenden Knotenstromplänen sind jeweils die Spitzenstundenbelastungen in SV/h 
(Schwerverkehr, blaue Zahlen) und Kfz/h (Gesamtverkehr, braune Zahlen) ausgewiesen. 
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A.1. Spitzenstundenbelastungen im PF 1.3B (mit AS Buxtehude) 

B4 Knoten 4 

 
Abbildung A-1: B4-1, Lösung 1 (plangleich), Variante K4.1/K4.2/K4.2.1, Angaben in SV/h und Kfz/h  
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Abbildung A-2: B4-2, Lösung 2 (teilplangleich V1), Variante K4.4/K4.5, Angaben in SV/h und Kfz/h   

TK 2 

TK 1 
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Abbildung A-3: B4-3, Lösung 3 (teilplangleich V2), Variante K4.3, Angaben in SV/h und Kfz/h   

TK 4 

TK 3 
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A.2. Spitzenstundenbelastungen im PF 1.3C (ohne AS Buxtehude) 

C4 Knoten 4 

 
Abbildung A-4: C4-1, Lösung 1 (plangleich), Variante K4.1/K4.2/K4.2.1, Angaben in SV/h und Kfz/h   
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Abbildung A-5:      C4-2, Lösung 2 (teilplangleich V1/V3), Variante K4.4/K4.5, Angaben in SV/h und Kfz/h 

TK 1 

TK 2 
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Abbildung A-6: C4-3, Lösung 3 (teilplangleich V2), Variante K4.3, Angaben in SV/h und Kfz/h 

TK 4 

TK 3 
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B. Leistungsfähigkeitsberechnungen 
B. Übersicht Anhang B  

Übersicht Seite 
 
K4-1B-1B:  Lösung 1B (plangleich, Kreisverkehr), Variante K4.1 B-3 

K4-1B-1C-1:  Lösung 1C (plangleich, LSA-Regelung), Variante K4.2 B-4 

K4-1B-1C-2: Lösung 1C (plangleich, LSA-Regelung), Variante K4.2.1 B-7 

K4-1B-2A:  Lösung 2A (teilplangleich V1, Vorfahrtregelung), TK2, Variante K4.4 B-11 

K4-1B-2B:  Lösung 2B (teilplangleich V1, Kreisverkehr), TK2, Variante K4.4 B-12 

K4-1B-2C:  Lösung 2C (teilplangleich V1, LSA-Regelung), TK2, Variante K4.4 B-13 

K4-1B-2C:  Lösung 2C (teilplangleich V1, LSA-Regelung), TK1, Variante K4.4 B-16 

K4-1B-3A:  Lösung 3A (teilplangleich V2, Vorfahrtregelung), TK4, Variante K4.3 B-19 

K4-1B-3B:  Lösung 3B (teilplangleich V2, Kreisverkehr), TK4, Variante K4.3 B-20 

K4-1B-3C:  Lösung 3C (teilplangleich V2, LSA-Regelung), TK4, Variante K4.3 B-21 

K4-1B-3C:  Lösung 3C (teilplangleich V2, LSA-Regelung), TK3, Variante K4.3 B-24 

K4-1B-4A:  Lösung 4A (teilplangleich V3, Vorfahrtregelung), TK6, Variante K4.5 B-27 

K4-1B-4B:  Lösung 4B (teilplangleich V3, Kreisverkehr), TK6, Variante K4.5 B-28 

K4-1B-4C:  Lösung 4C (teilplangleich V3, LSA-Regelung), TK6, Variante K4.5 B-29 

K4-1B-4C:  Lösung 4C (teilplangleich V3, LSA-Regelung), TK5, Variante K4.5 B-32 

K4-1C-1B:  Lösung 1B (plangleich, Kreisverkehr), Variante K4.1 B-35 

K4-1C-1C-1: Lösung 1C (plangleich, LSA-Regelung), Variante K4.2 B-36 

K4-1C-1C-2: Lösung 1C (plangleich, LSA-Regelung), Variante K4.2.1 B-39 

K4-1C-2A: Lösung 2A (teilplangleich V1, Vorfahrtregelung), TK2, Variante K4.4 B-43 

K4-1C-2B: Lösung 2B (teilplangleich V1, Kreisverkehr), TK2, Variante K4.4 B-44 

K4-1C-2C: Lösung 2C (teilplangleich V1, LSA-Regelung), TK2, Variante K4.4 B-45 

K4-1C-2C: Lösung 2C (teilplangleich V1, LSA-Regelung), TK1, Variante K4.4 B-48 

K4-1C-3A: Lösung 3A (teilplangleich V2, Vorfahrtregelung), TK4, Variante K4.3 B-51 

K4-1C-3B: Lösung 3B (teilplangleich V2, Kreisverkehr), TK4, Variante K4.3 B-52 

K4-1C-3C: Lösung 3C (teilplangleich V2, LSA-Regelung), TK4, Variante K4.3 B-53 

K4-1C-3C: Lösung 3C (teilplangleich V2, LSA-Regelung), TK3, Variante K4.3 B-56 

K4-1C-4A: Lösung 4A (teilplangleich V3, Vorfahrtregelung), TK6, Variante K4.5 B-59 

K4-1C-4B: Lösung 4B (teilplangleich V3, Kreisverkehr), TK6, Variante K4.5 B-60 

K4-1C-4C: Lösung 4C (teilplangleich V3, LSA-Regelung), TK6, Variante K4.5 B-61 

K4-1C-4C: Lösung 4C (teilplangleich V3, LSA-Regelung), TK5, Variante K4.5 B-64 
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Abkürzungen 

Abkürzung originärer Begriff 
C Kapazität 
fA Abflusszeitanteil 
HBS Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 
Lx erforderliche Stauraumlänge 
m mittlere Anzahl eintreffender Kfz pro Umlauf 
N95 / N99 Staulänge, die mit einer statistischen Sicherheit von 95% / 99% nicht überschritten wird 
nC Abflusskapazität pro Umlauf 
NGE / NMS mittlere Rückstaulänge bei Freigabeende / Maximalstau 
NMS,90 Rückstau bei Maximalstau, der mit einer statistischen Sicherheit von 90% nicht überschritten wird 
NMS,90 > nk kurzer Aufstellstreifen vorhanden,  
Pkw-E Pkw-Einheiten 
PÜ Phasenübergang 
q Belastung/Verkehrsstärke 
qS Sättigungsverkehrsstärke 
QSV Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs 
RZ Kapazitätsreserve 
SGR Signalgruppe 
SZP Signalzeitenplan 
T Betrachtungszeitraum 
tA Abflusszeit 
tB mittlerer Zeitbedarfswert 
tF Freigabezeit 
TK Teilknoten 
tS Sperrzeit 
TU Umlaufzeit 
tw mittlere Wartezeit 
tw,Insel Wartezeit auf der Verkehrsinsel 
tw,max maximale Wartezeit 
x Auslastungsgrad 
Zuf / Z Zufahrt 
ZZM Zwischenzeitenmatrix 
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B.1. Berechnungen der Leistungsfähigkeit für PF 1.3B (mit AS Buxtehude) 

B4 Knoten 4 
K4-1B-1B:  Lösung 1B (plangleich, Kreisverkehr), Variante K4.1 

 
  

Bewertung Kreisverkehrsplatz
LISA 7.3

         
   

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreisverkehr)
Lage des Knotenpunktes : Außerorts
Belastung : Spitzenstunde 2030

Arm Zufahrt Strom Fahrstreifen im
Kreis Durchmesser

1
2
3
4

B 3n Nord Z1 1

50
K 31 West Z2 1
B 3n Süd Z3 1
K 52 Ost Z4 1

K 31 West

2
12

B 
3n

 N
or

d

1 1 
2 

1 

K 52 Ost

4
1 2

1

B 
3n

 S
üd

31
2

Knoten 4 (Rosengarten)

Arm Zufahrt qPE,Z 

[Pkw-E/h]
qPE,K 

[Pkw-E/h]
CPE 

[Pkw-E/h]
CFz 

[Fz/h]
RZ 

[Fz/h]
N95 

[Fz]
N95 

[m]
N99 

[Fz]
N99 

[m]
tW,Z 

[s] QSV

1 Z1 899,5 115,0 1.142,5 1.070,0 228,0 11,0 66,0 16,0 96,0 15,4 B
2 Z2 239,5 774,5 617,0 602,5 368,5 2,0 12,0 3,0 18,0 9,8 A
3 Z3 691,5 322,5 966,0 887,0 252,0 8,0 48,0 11,0 66,0 14,1 B
4 Z4 198,0 816,0 587,0 572,0 379,0 2,0 12,0 3,0 18,0 9,5 A

Gesamt QSV B

qPE,Z : Verkehrsstärke Zufahrt
qPE,K : Verkehrsstärke im Kreis
CPE,CFz : Kapazität
RZ : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW,Z : Mittlere Wartezeit
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K4-1B-1C-1:  Lösung 1C (plangleich, LSA-Regelung), Variante K4.2 
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K4-1B-1C-2: Lösung 1C (plangleich, LSA-Regelung), Variante K4.2.1 
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K4-1B-2A:  Lösung 2A (teilplangleich V1, Vorfahrtregelung), TK2, Variante K4.4 
 
Für dazugehörigen TK1 siehe K4-1B-2C:  Lösung 2C (teilplangleich V1, LSA-Regelung), TK1, Vari-
ante K4.4 
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K4-1B-2B:  Lösung 2B (teilplangleich V1, Kreisverkehr), TK2, Variante K4.4 
 
Für dazugehörigen TK1 siehe K4-1B-2C:  Lösung 2C (teilplangleich V1, LSA-Regelung), TK1, Vari-
ante K4.4 
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K4-1B-2C:  Lösung 2C (teilplangleich V1, LSA-Regelung), TK2, Variante K4.4 
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K4-1B-2C:  Lösung 2C (teilplangleich V1, LSA-Regelung), TK1, Variante K4.4 
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K4-1B-3A:  Lösung 3A (teilplangleich V2, Vorfahrtregelung), TK4, Variante K4.3 
 
Für dazugehörigen TK3 siehe K4-1B-3C:  Lösung 3C (teilplangleich V2, LSA-Regelung), TK3, Vari-
ante K4.3 
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K4-1B-3B:  Lösung 3B (teilplangleich V2, Kreisverkehr), TK4, Variante K4.3 
 
Für dazugehörigen TK3 siehe K4-1B-3C:  Lösung 3C (teilplangleich V2, LSA-Regelung), TK3, Vari-
ante K4.3 
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K4-1B-3C:  Lösung 3C (teilplangleich V2, LSA-Regelung), TK4, Variante K4.3 
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K4-1B-3C:  Lösung 3C (teilplangleich V2, LSA-Regelung), TK3, Variante K4.3 
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K4-1B-4A:  Lösung 4A (teilplangleich V3, Vorfahrtregelung), TK6, Variante K4.5 
 
Für dazugehörigen TK5 siehe K4-1B-4C:  Lösung 4C (teilplangleich V3, LSA-Regelung), TK5, Vari-
ante K4.5 
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K4-1B-4B:  Lösung 4B (teilplangleich V3, Kreisverkehr), TK6, Variante K4.5 
 

Für dazugehörigen TK5 siehe K4-1B-4C:  Lösung 4C (teilplangleich V3, LSA-Regelung), TK5, Vari-
ante K4.5 
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K4-1B-4C:  Lösung 4C (teilplangleich V3, LSA-Regelung), TK6, Variante K4.5 
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K4-1B-4C:  Lösung 4C (teilplangleich V3, LSA-Regelung), TK5, Variante K4.5 
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B.2. Berechnungen der Leistungsfähigkeit für PF 1.3C (ohne AS Buxtehude) 

C4 Knoten 4 
K4-1C-1B:  Lösung 1B (plangleich, Kreisverkehr), Variante K4.1 

 
  

Bewertung Kreisverkehrsplatz
LISA 7.3

         
   

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK 1 (Kreisverkehr)
Lage des Knotenpunktes : Außerorts
Belastung : Spitzenstunde 2030

Arm Zufahrt Strom Fahrstreifen im
Kreis Durchmesser

1

2

3

4

B 3n Nord Z1 1

50
K 31 West Z2 1

B 3n Süd Z3 1

K 52 Ost Z4 1
K 31 West

2
12

B 
3n

 N
or

d

1 1 
2 

1 

K 52 Ost

4
1 2

1

B 
3n

 S
üd

31
2

Knoten 4 (Rosengarten)

Arm Zufahrt qPE,Z 

[Pkw-E/h]
qPE,K 

[Pkw-E/h]
CPE 

[Pkw-E/h]
CFz 

[Fz/h]
RZ 

[Fz/h]
N95 

[Fz]
N95 

[m]
N99 

[Fz]
N99 

[m]
tW,Z 

[s] QSV

1 Z1 886,0 121,0 1.137,0 1.065,5 235,5 10,0 60,0 15,0 90,0 14,9 B

2 Z2 239,5 767,0 622,5 608,0 374,0 2,0 12,0 3,0 18,0 9,6 A

3 Z3 675,0 331,5 958,5 880,0 260,0 7,0 42,0 11,0 66,0 13,7 B

4 Z4 213,0 793,5 603,5 589,5 381,5 2,0 12,0 3,0 18,0 9,4 A

Gesamt QSV B

qPE,Z : Verkehrsstärke Zufahrt
qPE,K : Verkehrsstärke im Kreis
CPE,CFz : Kapazität
RZ : Kapazitätsreserve
N95,N99 : Staulänge
tW,Z : Mittlere Wartezeit
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K4-1C-1C-1: Lösung 1C (plangleich, LSA-Regelung), Variante K4.2 
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K4-1C-1C-2: Lösung 1C (plangleich, LSA-Regelung), Variante K4.2.1 
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K4-1C-2A: Lösung 2A (teilplangleich V1, Vorfahrtregelung), TK2, Variante K4.4 
 
Für dazugehörigen TK1 siehe K4-1C-2C: Lösung 2C (teilplangleich V1, LSA-Regelung), TK1, Vari-
ante K4.4 
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K4-1C-2B: Lösung 2B (teilplangleich V1, Kreisverkehr), TK2, Variante K4.4 
 
Für dazugehörigen TK1 siehe K4-1C-2C: Lösung 2C (teilplangleich V1, LSA-Regelung), TK1, Vari-
ante K4.4 
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K4-1C-2C: Lösung 2C (teilplangleich V1, LSA-Regelung), TK2, Variante K4.4 
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K4-1C-2C: Lösung 2C (teilplangleich V1, LSA-Regelung), TK1, Variante K4.4 
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K4-1C-3A: Lösung 3A (teilplangleich V2, Vorfahrtregelung), TK4, Variante K4.3 
 
Für dazugehörigen TK3 siehe K4-1C-3C: Lösung 3C (teilplangleich V2, LSA-Regelung), TK3, Vari-
ante K4.3 
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K4-1C-3B: Lösung 3B (teilplangleich V2, Kreisverkehr), TK4, Variante K4.3 
 
Für dazugehörigen TK3 siehe K4-1C-3C: Lösung 3C (teilplangleich V2, LSA-Regelung), TK3, Vari-
ante K4.3 
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K4-1C-3C: Lösung 3C (teilplangleich V2, LSA-Regelung), TK4, Variante K4.3 
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K4-1C-3C: Lösung 3C (teilplangleich V2, LSA-Regelung), TK3, Variante K4.3 
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K4-1C-4A: Lösung 4A (teilplangleich V3, Vorfahrtregelung), TK6, Variante K4.5 
 
Für dazugehörigen TK5 siehe K4-1C-4C: Lösung 4C (teilplangleich V3, LSA-Regelung), TK5, Vari-
ante K4.5 
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K4-1C-4B: Lösung 4B (teilplangleich V3, Kreisverkehr), TK6, Variante K4.5 
 
Für dazugehörigen TK5 siehe K4-1C-4C: Lösung 4C (teilplangleich V3, LSA-Regelung), TK5, Vari-
ante K4.5 
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K4-1C-4C: Lösung 4C (teilplangleich V3, LSA-Regelung), TK6, Variante K4.5 
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K4-1C-4C: Lösung 4C (teilplangleich V3, LSA-Regelung), TK5, Variante K4.5 
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